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LoncglkchenPreußischenStaaten. "

Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

M 8.

(NI’-84i) Postvertrag zwischendem Norddeutschen Bunde, Bayern, Wiirttemberg und

Baden. Vom 23. November 1867.

SeineMajestätder König von Preußen, im Namen des NorddeutschenBundes,
Seine
Mag-stät

der König von Bayern, Seine Majestät der König von Württem-

bexgund eine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Baden, von dem Wunsche
gelkstetidie gegenseitigenpostalischenBeziehungenim Hinblickauf die eingetretenen
VsrandertenVerhältnisseneu zu regeln und zugleichumfassendeErleichterungen
fUr den DeutschenPostverkehr herbeizuführen, haben den Abschluß eines Post-
vertragesbeschlossenund für diesen Zweck zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majesiat der König von Preußen:

AllerhöchstihrenGeneral-Postdirektor Richardv. Philipsborn,
AllerhöchstihrenGeheimen Ober-Postrath Heinrich Stephan

und

AllerhöchstihrenGeheimen Postrath Adolf Heldberg,«

Seine Majestät der König von Bayern:

AllerhöchstihrenMinisterialrath Michael v. Suttner

und

AllerhöchstihrenGeneral-Direktionsrath Joseph BaumannJ

Seine Majestät der König von Württemberg:

AllerhöchstihrenKannnmerherrn,außerordentlichenGesandten und be-

vollmächtigtenMinister an dem KöniglichPreußischenHofe,
GeheimenALegationsrathFreiherrn Carl v. Spitzemberg

und
«

AllerhöchstihrenPostrath Au g u st H V fa ckeiki
Bandes-Gesetzen 1868. 9 S ein e

Ausgegebenzu Berlin den 20. April 1868.
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Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

AllerhöchstihrenDirektor der GroßherzoglichenVerkehrsanstalten,
Geheimen Rath Hermann Zimmer,

IVeklcheauf Grund ihrer Vollmachtensichüber die nachstehendenArtikel geeinigt
)a en.

I. GruiidsåtzlicheBestimmungen.

.
Artikel 1.

Die Festsetzungendes gegenwärtigenVertrages erstreckensich:

a) auf die Briefpost- und Fahrpostsendungen,welchedem Verkehr der Ge-
biete zweier oder mehrerer der Hohen vertragschließendenTheile unter-
einander angehören:«Wechselverkehrj

b) auf die Briefpost-und Fahrpostsendungen,welche im Verkehr der vertrag-
schließeiidenGebiete mit fremden Staaten , oder fremder Staaten unter

sichvorkommen,insofernbei diesemVerkehrdie Gebiete von mindestenszweien
der Hohen Vertragstheilnehmer berührtwerden: D urch gan gs v erkehr.

Der Postverkehr mit dem KaiserthumOesterreich»undmit dem Groß-
herzogthum·Luxemburgwird als zum Wechselverkehrgehörigangesehen.

Die Bestimmungen über den inneren Briefpost- und Fahrpostverkehr
bleiben den einzelnenVertragstheilnehmernüberlassen.

Artikel 2.

Zwischenden Postverwaltungen der HohendertragfchließendenTheile soll
ein geregelter Austausch der im Wechselverkehrwie im Durchgangsverkehrvor-

kommenden Briefpost- und Fahrpostsendungen,stattsi1!dm;» » .

Die Verwaltungen machen sich gegenseitigverbindlich,fur moglichstschleu-
nige Beförderungder ihnen zugesührtenVriefpost-und FahrpostsendungenSorge
zu tragen. Jnsbesondere sollen für Beförderungder Briefpostsendungenjederzeit
die schnellstensich darbietenden Routen benutztwerden.

» »

Die Hohen vertragschließendenTheile werden dafur Sorge tragen, daßden

Postverwaltungendie ungehinderteBenutzng der EisenbahnemDampfschlffeUnd

ähncllscherTransportmittel überall für die Veforderungder Postsendungenthunlichst
iei ert werde.J s

Zwischen welchen Postanstaltenund Eisenbahn-Postbüreausdirekte Brief-
odkk FrachtkartenschlüsseBehufs des geregelten Austausehes der Sendungen zu

unterhalten sind, bleibt der nach Maaßgabedes veränderlichenVedürfnisseszu

treffendenjedesmaligenVerständigungder betheiligtenPostverwaltungenvorbehalten.

Artikel 3.

Jede Verwaltung ist berechtigt, die Sendungendes Wechselverkehrsüdberas

".
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das Gebiet einer anderen Verwaltungins geschlossenenBrief - und Fahrpostpacketen
oderBrief- und Fahrpostbeuteln, bei geringerem Umfange des Verkehrs auch
stUckweise,zu versenden. DasselbeRecht wird für die Sendungen des Durch-

gangsverkehrsgegenseitiginsoweit eingeräumt,als dieselben-,nachdem sie vom

»luslandeeingegangen, oder bevor sie an dasselbeauszuliefernsind, nochüber zwischen-
liegendeGebiete der VertragstheilnehinerBeförderungzu erhalten haben.
Für den Transit über die Grenzgebietesind die Bestimmungendes Arti-

kels 54. maaßgebend

Artikel 4.

Die Verwaltungender Gebiete , über welchedie im vorhergehendenArti- Aufhebung
kel 3. erwähnteBeförderungder Sendungen in geschlossenenPosten oder stück-derTransitges

weisestattfindet,haben, soweit es sich lediglichum Briefpostsendungenhandelt,bührms
eineGebührnicht zu beziehen,vielmehr stellen die sämmtlichenVertragstheilnehmer
die Routen ihrer Postgebiete einander für den gedachtenTransit unentgeltlichzur
Verfügung.Ein Gleiches gilt für den Transit von Briefpostsendungen, welche
dem inneren Verkehr eines der Gebiete der Hohen vertragschließendenTheile
angehören.

«

«

»

Sollten jedoch im einzelnenFalle einer Postverwaltung auf ihrem Gebiete

lediglichaus der Beförderungder Briefpostsendungeneiner anderen Verwaltung
besondereKosten erwachsen, so werden dieselben, auf Verlangen und Nachweis,
von derjenigenVerwaltung erstattet werden , welchedie Beförderungin Anspruch
genommen hat. Dieses Verlangen muß, sofern es sich für jenenZweck um

dauernde besondereEinrichtungen handelt , thunlichst vor Ausführung derselben
an die betreffendeVerwaltung mitgetheilt werden. UnterdemselbenVorbehalt
dexErstattungder Kosten wird dem etwaigen Ersuchen einer Verwaltung um

Einrichtungeines Postknrses zur Beförderung ihrer Briefpostsendungenim
Gebiet einer anderen Verwaltung entsprochenwerden.

Artikel 5.

Bei den Verabredungen, welche hinsichtlichder Beförderungder Post- uebekfiihkuag
transporte auf den gegenseitigenGrenzstreckenzu treffen sind, soll, soweit nicht der Postiwnss

nach Maaßgabebestehenderbesonderer Einrichtungen nnd lokaler VerhältnisseWie auf den

andere Festsetzungenangemessenerscheinen, iin Allgemeinenvon dem GrundsatzGrenzen-

ausgegangenwerden, daß eine jede Verwaltungsur die Beförderungder Post-
Lendungenaus ihrem Gebiet bis zur gegenüerliegendenGrenzpoststationdes
enachbartenGebiets zu sorgen hat.

-

JederPostanstalt fallen die Gebührenvon »denReisendenund das Ueber-
"

Läaschtåiszzoinsoweit zu , als sie die Kosten der

BegotbdestrungtrgigtSie berechnet
,

Dnen eld ia irem iei en Tari un e immt as Frei ewi t
"

ihre Bezugsstkcicke1ch h egl f U g ch sur

Hinsichtlichder Ueberführungder Eisenbahn-Posttransporteauf den Grenzen
sind»die Bestimmunen der besonderenStaatsvertrage beziehungsweiseSpezial-
vereinbarungenmaa gebend.

»

ei Art.
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Artikel 6.

Entfernungs- Die Entfernungenim Verkehr zwischenden einzelnenPostgebietenwerden
Maus

gujsschlietßlichnach geographischenMeilen, zu funfzehnauf Einen Aequatorsgrad
e imm.

Behufs Ermittelung der dem Tarif zu Grunde zu legendenEntfernungen
wird das gesammte Postgebiet der vier Vertragsmitglieder in quadratischeTaxk
felder von zweigeographischenMeilen Seitenlängeeingetheilt. Der direkte Abstand
des Diagonalkreuzpunktesdes einen Quadrats von dem des anderen Quadrats
bildet die Entfernung, welchefür die Taxirung der Sendungen von den Post-
anstalten des einen nach denen des anderen Ouadrats maaßgebendist. Die von

Quadratseiten durchschiiitteiien»Postortewerden dem östlich,südlichoder südöftlich
angrenzendenQuadratezugezahlt.

Bruchmeilen bleiben unberücksichtigt.

Artikel 7.

Gewicht.
, Für die Gewichtsbestimmungenbeim Postverkehr ist bis auf Weiteres als

Gewichtsemheitdas Zollpfund mit der Eintheilung in 30 Loth und der Unter-
abtheilung des Lothes in Zehntel maaßgebend.

s Artikel 8.

MünzwähruW
- Die Zutaxirung, Vergütungund Abrechnungerfolgt:

a) bei der Briefpost:
im gegenseitigenVerkehre derjenigenGebiete, woselbstverschiedene
Münzwährungenbestehen, ausschließlichin der Thalerwährung
mit Eintheilung des Thalers in 30 Silbergroschenund des Silber-
groschens in 12 Pfennige; -

im gegenseitigenVerkehre derjenigenGebiete , wofelpstlediglichdie

OuddeutscheMünzwährungbesteht, in dieser Wahrung,-

b) bei der Fahrpost:
,

.

in der LandesmünzederjenigenPostbehörde,welchedie Portos &c.

Beträge einzuziehenhat«
Die Zahlung der Beträge aus den vierteljährlichenAbrechnungenzwischen

den Postverwaltungen geschiehtin der LandesmiinzederjenigenPostvekwaltung,
welche eine Herauszahlung zu empfangen hat. —

Artikel 9.

Aeußm V-- Jn Bezug auf die äußereBeschaffenheitund Behandlungder Postsen-
schaffeuheituuddun en bei der Auf- und Abgabe und bei der Weiterspeditiongelten die zwischen
Behandlungdet den HPostverwaltungenzu verabredenden besonderenReglements und Jnstruktionen,
Postsmdungm beziehungsweisedie Festsetzungender Vertrage mit auswärtigenStaaten.

So-
«



,
Soweit in diesenReglements,Jnstruktionen und VerträgenbesondereBe-

stimmungennicht getroffen sind, sinden die für den inneren Verkehr bestehenden
Vorschriftender einzelnenPostverwaltungenAnwendung.

Artikel 10.
«

-
-

·

"

« Eint ·l dZm ,Brlefpostgehmen«
Brtefe ohne deklarirten Werth-

, Drucksachen,
Waarenproben,
Postanweisungen, und

Zeitungen
«

,

Das Gewicht der Briefe, Drucksachenund Waarenproben darf 15 Loth
NichtüberschreitenWegen der portofreienGegenständeund der Sendungen vom

Auslande sind die Bestimmungen in den Artikeln 26. und 50. maaßgebend.

Zur Fahrpost gehören:
Packete mit und ohne Werthsdeklaration,
Briefe mit deklarirtem Werth, und

Briefe mit Postvorschüssen

Il. Briefpost.

Artikel 11.
.

Das Briefporto beträgtim Wechselverkehrauf alle Entfernungen: Vkiefpokto.

a) für den gewöhnlichenfrankirten Brief bis zum Gewichtvon einem

Zollloth einschließlich:1 Silbergroschenodesr»mden Gebietenmit der

Guldenwährung3 Kreuzer; bei größeremGewicht: 2 Silbergroschenoder
7 Kreuzer;

10)für den gewöhnlichenunfrankirten Brief bis zum Gewichtvon einem

Zolllotheinschließlich:2 Silbergroschenoder 7 Kreuzer;bei größerem
Gewicht:3 Silbergroschenoder 11 Kreuzer.

Artikel 12.

Die Postanstaltenhaben nach nä erer Anordnungder einzelnenVerwal- Freimartm

kungmtFreimarkenzur Frankitungder Ezslostsendungenfür das Publikum bereit Und Franks-
dU h«ten »Undzu demselbenBetrage abzulassen,welcherdurch den FrankostempelCouvertsf
bezeichnåtist.

«

s bleibt der Entchließun der o verwaltun en überla en den Post-
cmstaltm aILLchden Verkausfvon Fgranko-xois1tvertsaufzstragemListaußer dem
durch den CkankostempelbezeichnetenWerthbetragey eine den Herstellungskostender Eouverts entsprechendeEntschädigungeinzuheben.

A tr .



-46...--

Artikel 13.

unzureichmde Die mit Freiniarken oder Franko-Couverts unzureichendfrankirten Briefe
Its-stimme unterliegender Taxe für unfrankirte Briefe, jedochunter Anrechnung des Werths

der verwendeten Freimarkeii oder Franko-Couverts.
Die Verweigerung der Nachzahlung des Portos gilt für eine Verwei-

gerung der Annahme der Sendung.

Artikel 14.

Frankikung Andere Freiniarkenoder Franko-Couverts als diejenigendes Postgebiets, in
mit Freimarksn welchem die Auslieferungder zu frankirenden Sendung stattstndehsind ungültig
servIankwSendungen,welchemit Matten oder Couverts eines anderen Postgebiets versehen
userszur Auslieferunggelangen, werdenals unfrankirtbehaiidelt, und die Marken oder

wakkunz Couvertstempel als ungültigbegichnetSind aber dergleichen endungen des Wechselverkehrsnach demjenigen
Gebiet bestimmt, welchem die Marken oder Couverts angehören,so zieht die

empfangendePostanstalt von dem Adressatennur das nach Abzug des Werths
der Markeii oder des Couvertstempelsverbleibende Porto ein, oder vergütetauf
sonstige Weise dem Adressaten den Betrag der unrichtig verwendeten Werth-
zeichen.

Artikel 15.

Dkucksachm Für Drucksachenwird im Falle der Vorausbezahlungund wenn sie, ihrer
Beschaffenheitnach, den reglementarischenBestimmungenentsprechen, ohne Unter-

schied der Entfernung, der Einheitssatzvon z Silbergroschenbeziehungsweise
1 Kreuzer für je 2z Loth oder einen Bruchtheil davon erhoben.
Für Drucksachen, welche unfrankirt oder unzureichendfrankirt zur Absen-

dung gelangen, oder den reglementarischenBestimmungennicht entsprechen,sonst
aber zur Bersendung mit der Briefpost sich eignen, wird das Briefporto wie für

unfrankikteBriefe erhoben,«jedochunter Anrechnung des Werths der verwendeten

reimar en.
"

F
Rücksichtlichder Auslegung der reglementarischenVorschriftenüber Druck-

sachen ist, insoweit es sichnicht um unzweifelhafteVersehenhandelt, jederzeitdie

Ansichtder Postanstalt des Aufgabeortsmaaßgebend.

Artikel 16.

Waareupwbcn
«

Die Bestimmungen des vorhergehendenArtikels 15. finden auch Anwen-

(Waaken- dung auf die mit der Post zu versendendenWaarenproben(Waarenmnster).
muster). NWerden Waarenproben mit Drucksachenzusammengepackt,so kommt eben-

, falls die im Artikel 15. festgesetzteTaxe nach Maaßgabedes Gesammtgewichts
der Sendung zur Anwendun .

.

Artikel 17.

Reis-umcme Es ist gestattet, Briefe, Drucksachenund Waarenproben unter Rekom·
zip-e mandation abzusenden.

J n



...47....

JU solchemFalle ist, außer dem Porto, eine Rekommandationsgebühr
von .2 Silbergroschenoder 7 Kreuzern zu entrichten. Dieselbe wird jederzeit
zugleichmit dem Porto eingehoben. » ,

Dem Absendereiner rekommandirten Sendun wird auf Verlangeneine
Empfangsbescheinigungdes Adressaten(Rüekschein, etour-Recepisse)durch die

Postanstaltbeschafft Hierfür wird eine weitere Gebühr von Silbergroschen

OPcles7hssreuzernerhoben, welche der Absenderbei der Einlieferungzu ent-
U en a.

Artikel 18.

eine abhanden gekommenerekommandirte Sendungwird, mit Aus- Ersaeleistuvg

nahme eines durch die eigene Fahrlässigkeitdes Absenders, urch Krieg, durchIstTELMTZTTJ
unabwendbareFolgen von Naturereignissenoder durch die natürliche.Bes»chuffen-gle:e

e«

l)eit der Sendung herbeigeführtenVerlustes , dem Absender eine Entschädigung
«

von 14 Thalern oder 24z Gulden geleistet. »

Für die Beschädigungeiner rekomniandirten Sendung , sowie fur den

durchverzögerteBeförderungoder Bestellung einer rekommandirten Sendung
entstandenen Schaden wird Seitens der Post kein Ersatz eleistet. .

Den rekommandirten Sendungen werden in Betreff3der Ersatzleistungdie
zur Beförderungdurch Estafette eingeliefertenSendungen gleichgestellt

Dem Absender gegenüberliegt die Ersatzpflichtderjenigen Postverwaltung
ob- Welcherdie Postanstalt der Aufgabe angehört. «

Der Anspruch auf Entschädigungan die- Post erlischt mit Ablauf von
sechs»»9)ionaten,vom Tage der Einlieferung der Sendung an gerechnet.Die

Verlahkungwird durch Anbrin ung der Reklamation bei derjenigenPost-
Verwaltungunterbrochen, welcher ie Postanstalt der Aufgabe angehort. Ergeht
hieraufeine abschlägigeBescheidung, so beginnt vom Empfangederselbeneine

VeUeVerjährungsfristvon sechs Monaten, welchedurch eine Reklamation gegen
jenen Bescheidnicht unterbrochen wird.

» » »

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressatenin«denjenigenFällen
erhoben werden, in welchen der Absender nicht zu ermitteln ist, oder die Ver-

folgungfeines Anspruchs dem Adressatenzuweist. , » »

l
Wenn eine Postverwaltung für eine erweislichnicht m ihrem Bezirk ver-

iorengegangene rekommandirte Sendung dem AbsenderErsatzgeleistethat, so

VonsisVOIJderjenigenVerwaltung unverzögertzu entschgdlgewwelchedieSendung
ihrenthubernommen hat. Diese letztereVerwaltung ist befugt,in leicherWeise

trä t Regkefzgegen die nächstfolgendeVerwaltung zu nehmen« en Schaden
di gusshkkßlichdiejenigeVerwaltung, welcheweder die richtigeBestellung, noch -

le «e eFlleferungan eine andere Postverwaltung nachweisenkann.

» t Tutden Verlust einer in einem Transit-Briefpacketebefindlichenrekomman-
Ur en L«end1111ghat die transitgebendeVerwaltung nur in dem Falle zu haften,
wenn das

ganze Vriefpacketwährend der Beförderungin dem Transitgebiete
abhanden gexvmmenist, oder wenn nach ewiesen wird , daß die rekommandirte

Sendung»Wahrend der Beförderungim åransitgebietein Verlust gerathen ist.
,» »Ur»Fklusterekommandirter Sendungen, welcheauf dem Transport durch

eer auswaktlge Beförderungsaiistalteintreten, findet, insoweit nicht in Fokgee-
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besondererBerträ e eine Verbindlichkeitzur Ersatzleistungbesteht, ein Ersatz-
anspruch, den Po verwaltungen der Hohen vertragschließendetiTheile gegenüber,
nicht statt. Jst jedoch in diesem Falle die Einlieferunginnerhalb eines Post-
gebiets der Hohen vertragschließendenTheile erfolgt, und will der Absenderseine

«

Ansprüchegegen die auswärtigeTransportanstalt geltend machen, so hat die

Postverwaltung, von welcher die Sendung unmittelbar dem Auslande zugeführt·
worden ist, ihm Beistand zu leisten.

Ein Ersatzanspruchfür nicht rekommandirte Sendungen findet gegenüber
den Postverwaltungennicht statt.

Artikel 19.

Jm Wechselverkehrder Postgebieteder Hohen vertragschließendenTheilePostanweis
sangen.

87z Gulden einschließlichim
mittelt werden.

Die Gebühr beträgtfür Zahlungen
bis zum Betrage von 25 Thalern oder 433 Gulden:

2 Silbergroschenoder 7 Kreuzer;
im Betrage über 25 Thaler bis 50 Thaler oder

über 4334 Gulden bis 87F Gulden:

4 Silbergroschenoder 14 Kreuzer.
Der an dem Postanweisungs-Formular befindlicheEoupon kann vom

Absender mit schriftlichenMittheilungen jeder Art versehen werden, ohne daß
eine weitere Erhebung stattsindet. »

Die Gebühr ist bei der Aufgabe-Postanstalt zu entrichten-
Auf Postanweisungen eingezahlteBeträge können auf Verlangendes Ab-

senders durch die Postanstalt am Aufgabeorte auf telegraphtschemWege der

Postanstalt am Bestimmungsorte zur Auszahlungüberwiesenwerden. Jn diesem
Falle hat der Absender, neben der Postanwersungsgebuhrund neben der Ge-

bührfür das Telegramm, die Expreßbestellgebuhrfur Besorgungder Depesche
mj Aufgabeorte vom Postbüreaubis zur Telegraphenstation,wenn letztere sich
mcht im Postgebäudemit befindet, nach dem am AufgabeorteüblichenSatze zu
Gunsten der Aufgabe-Postanstalt zu entrichten Sofern die Anweisung nicht
poste restante adressirt ist, sind für die Abtragung des Postanweisungs-
Telegramms an den Adressaten, welche von der Auszahlungs-Postanstaltdurch
einen Expressenerfolgt, die für die»expresseBestellungvon Briefpostsendungen
festgesetztenGebühren(Artikel 20.) einzuziehen-

Fur die auf PostanweisungeneingezahltenBeträgewird in demselbenUm-

fange Garantie geleistet, wie für Sendungen mit Werthsdeklaration(Art. 48.).

Artikel 20.

ege des Postanweisungs- Verfahrens ver-

,

cxpreßbesteb

können durch die Briefpost Zahluxgenbis zum Betrage von 50 Thalern oder·

Briefpostgegenstände-auf deren Adresseder Absenderdas schriftlicheLizerelang. an,
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langenausgedrückthat , daßsie durch einen E pressenzu bestellensind, müssen
von den Postanstaltensogleichnach der Ankunt dem Adressatendurch einen be-
sonderen Bote-i zugestelltwerden. -

Eine Liiekoinmandationder Expreßsendungenist nicht erforderlich.
FürExprklkVrlespostsendungennach dem Ortssbestellbezirkeder Bestimmungs-

ZJostanstaltist die Expreßbestellgebiihrnach dein Satze von ZHSilbergroschenoder
Kreuzern u erheben.

Die -—ntrichtungdieser Gebühr kann vom Absender erfolgen, oder dem

Adressatenüberlassenwerden« .

,Für Expreß-Briefpostsendungeiinach dem Landbestellbezirkegilt als Regel,
daßdie Expreßbestellgebührvon dem Adressatenzu entrichten ist, und zwar mit
dem Betrage,welcher dem 3oten für die Ausführungder Expreßbestellungnach
dein ortsüblichenSatze vergütetwird.

,
Jnsofern der ExpreßboteGeldbeträgezu Postanweisungen mit zu über-

bringenhat , soll die Expreßgebührdas Doppelte des Satzes für die Expreß-
bestellunggewöhnlicherBriefpostsenduiigenbetra en.

Die Expreßgebiihrwird stets von der sostanstaltdes Bestimmungsorts
bezogen.

Artikel 21.

Für Briespostgegenstände,welche dem Adressatenan einen anderen als den Nachiusenbmde
auf der Adresseursprünglichbe seichnetenBestimmungsort nachgesendetwerden PARASITEN-«

sollen,findet aus Anlaß dieser achsendiingein weiterer Portoansatz nicht statt.ständ««
,

Wenn die Nachsendung nach demGebiet des Aufgabeorts erfolgt, so wird «

bel«Unfrankirten Briesen von der Postanstalt, welche die Nachsendung bewirkt,
das Porto in demselben Betrage und in derselbenMünzwährungangerechnet,
wie dasselbevon der Postverwaltung des Aufgabegebietsangesetzt worden war,
Wogegendiese Postverwaltung den Portobetrag nach Maaßgabe des für ihre

ahklmgbestimmten Satzes erhebt.
» »

,

Nachzusendenderekommandirte Briespostgegenstandewerden auch bei der

Nachsendungals rekoniinandirt behandelt Eine nochmaligeErhebungder Re-

meandationsgebührfindet dabei nicht statt.
. » Wenn Postanweisungendes inneren Verkehrs aus Anlaß von Nachsendungin den Wechselverkehrübergehen,so unterliegen dieselbeneiner Nachtaxein dem

naetrage-welcheran der für den WechselverkehrfestgesetztenPostanweisungsgebühr
DxlsAbng der für den inneren Verkehr bereits erhobenenGebührnoch fehlt«

Betragwird gleichdem Briefporto durch Zutaxirung eingezogen

Artikel 22.

d s FUFdie Rücksendiingunbestellbarer Briefpostgegenständewird ein beson- unhestcabake
m Polto nicht angesetzt. Waren dieselbenunfrankirt, so wird von der Post- Brisfpsstgssssp

anstaltzwelchedie Rücksendungbewirkt, das für den Hinwe angesetztgewesenestände
Porto IV PkmlglbenBetrage und in derselbenWährung zurü gerechnet,wie das-

seleUrlpmnzälchangerechnetwar, wogegen die Postverwaltungdes Aufgabe-

eTEIeIthortobetrag nach Maaßgabe des für ihre Währung bestimmten

Bandes-Gesetzbl. 1868, 10 « Der
.
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«

Der Betrag unbestellbarerPostanweisungenwird dem Absender, sobald

deåsklhketztn
ermitteln ist, zurückgezahlt.Eine Rückerstattungder Gebühr findet

m a .

Artikel 23.

Portobezug«
»

Jede Postverwaltung hat das Porto und die« Rekommandationsgebühr
furvalle Briefe, Drucksachenund Waarenproben zu beziehen, welchebei ihren
Postanstalten eingeliefertwerden.

»

Die Gebühr fur Postanweisungenwird wischender Postverwaltiingdes

Aufgabegebietsund der Postverwaltung des estiminungslandes halbscheidlich

Xtheilt
Bei nachzusendendenPostanweisungen,welcheursprünglichdem inneren

erkehr angehorten, ist die ursprünglicherhobene Gebühr mit zur Theilung
heranzuiehen.» .

-

.s bleibt der»Verständigungunter den Postverwaltungen der Hohen ver-

tragschließendenTheile vorbehalten, den Modus des Portobezuges nach Maass-
gabe der sichergebendenErfahrungen in der Weise zu regeln, daß eine jede Ver-
waltung diejenigenPortos oder Frankobeträgezu beziehenhat, welche bei ihren
Postanstalten eingehobenwerden.

Artikel 24.

Laufschreibesi. Für Laufschreiben,die von Privatpersonen veranlaßtwerden, ist eine Ge-
bührvon 2 Silbergroschenoder7 Kreuzern zu erheben, welche die Postverwal-
tung besicht,

deren Gebiet die Aufgabe-Postanstaltangehört Ergiebt sich, daß
die Re lamation durch Verschuldender Post herbeigeführtist, so findet die

Rückzahlungder Gebühr statt.

Artikel 25.

Ausschließung Außer den in vorstehendenArtikeln vereinbarten Ta ,en und Gebühken
»Is»Nebense dürfenweder für die Bestellung der Briefe, Drucksachem aarenproben und
beher Postanweisungenim Ortsbestellbezirkder Postanstalt, noch für die Ertheilung

von Einlieferungsscheinenund die Berabfolgung von Postanweisungs-Fokmu[aken
Gebührenerhoben werden.

Artikel 26.

Bestimmun, .

Die KorrespondenzsämmtlicherMitgliederder Regentenfainilienin den
gen über die Gebieten der Hohen vertragschließendenTheile Werd ohne Beschränkungauf ein
Portofreiheit«bestimmtesGewicht portofrei belördeete

Ferner»werden bis zum Gewicht von 1 Pfund einschließlichegenseitig
portofrekbefokdektz die Korrespondenzenin reinen Staatsdienstangelzegenheiten
von Staats-. und. anderen öffentlichenBehördendes einen Postgebietsmit

solchen Behorden eines anderen-»Wennsie in der Weise beschafer sind- Wie
es in dem Aufgabegebietfür dieBerechtigungzur Portofreiheit vorgeschrieben
ist. Den Staats- und anderen offentlichenBehördensind in dieserHinsichtjene
alleinstehendenBeamten , welcheeine Behörderepräsentiren,gleichgestellt

D te
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Die Korrespondenzder Gesandtenan ihre Regierungenist»portopflichtig.
Der gelammteamtlicheSchriftwechselin den gemeinschaftlichenZollange-

legenheitenzwischenden Behördenund Beamten der Bereinsstaatenim ganzen
lmfavgedes Zollvereins wird portofrei befördert;zur Begrundungdieser

Portofkeiheitmxlßdie Korrespondenzder gedachtenArt mit der außerenBezeich-
nUng »Zollveremssache«versehenwerden.

»

Für Postanweisungensindet eine Portofreiheitin der Regelnicht Anwen-
dFIUSLNur in den Fällen, in welchennach Maaßgabeder Bestimmungen uber
die

»
Poktofkeiheitenbei der Fahrpost (Artikel 47.) Geldsendungenportofrei zu

befokdemsind kann die Zahlung auch im Wege der Postanweisung unentgeltlich
bemittelt wer en.

»«

Die bei der Absendun Seitens der Postverwaltungdes Aufgabegebietsals portofreie Korrespondenzgezeichnetenund als solche behandelten endungen
Werden am Bestimmungsorteohne Portoansatz ausgeliefert.

Artikel 27.

Die Postanstalten der Hohen vertragschließendenTheile besorgen dieAn-Zeitungsdebiti

Uahme der Abonnements und die Ausführung der Bestellungenauf Zeitungen
Und Zeitschriften,sowie deren Versendungund Abgabe an die Abonnenten

Eine unentgeltlicheVertheilungvon Probenummern findet nicht statt.

Artikel 28.

Die Gebühr für den Debit der Zeitungen und Zeitschriftenbeträgt25 Pro- Betragder
sent des Preises , zu welchemdie versendendePostanstalt die Zeitung von dem Zeltlmgspwvr

Verlegerempfängt (Nettoeinkaufspreis). Bei Zeitungen,welche seltener als sww

monatlichvier Mal erscheinen, wird die Zeitungsprovisionauf 12z Prozent des

ettoeinkaufspreisesermäßigt. In allen Fällen ist jedochmindestensderBetrag
von 4 Silbergroschenoder 14 Kreuzern jährlichfür jede abonnirte Zeitung oder

Zeitschriftzu erheben.
Artikel 29.

Die Zeitungsprovisionwird zwischender bestellendenund der absendenden Bezug dir
Postanstglthaibscheidiichgetheilt. « »

Zeitung-sprva-

voll Laßt sich der Betrag Nicht ganz gleich bis AUfvolle Viertelgroschenoder Hon-
e Kreuzertheilen, so verbleibt der größereBetrag der absendendenPostanstalt.

Artikel 30.

Bei dem Abonnement sind die Berlagsbedingungenzunächstmaaßgebend.Arm-mens-
,Jn der Regel kann auf einen kürzerenZeitraum als ein Vierteljahr nichtbsdmgungms

abonnirt werden.
» Zelt»UUgsbestellunen auf einen län eren Zeitraum als denjenigen,welcher

-
l g g o f

131del,Zektmjgspreislisteder Postverwaltung des Verlagsgebietsangegebenist,
imd mcht zulassig.



Zeitungs-
bestellgeld.

Nachsendnng
von Zeitungen

Portoberechs
nnng.
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Preisänderungenfür das nächsteAbonnement sollennur dann Berücksich-
tigun stnden, wenn solcheSeitens des Verlegers mindestens vier Wochen vor .

dem eginn des Abonnements der VerlagssPostanstalt angezeigtwerden.

Artikel 31.

»

Die im Artikel 28; festgesetztegemeinschaftlicheZeitungsprovisionbe reift
nicht die Gebührfür Ablieferungder Zeitschriftenin die Wohnungender bon-
nenten in sich. Die Bestimmungenüber das zu erhebendeBestellgeldbleiben
den einzelnenVerwaltungen überlassen.

Artikel 32. .

Verlangt ein Abonnent die Nachsendungeiner Zeitung an«einen anderen
als den Ort, für welchen er die Bestellunggemacht hat , so hat die Ueberweisung
der Zeitun an den anderweiten Bestimmungsortnach der Wahl des Abonnenten
von der Jostanstaltdes Bestellungs-oder von der Postanstalt des Verlagsorts
zu erfolgen, und haben die betreffendenPostanstaltensichhierüberdie erforderliche
amtliche Mittheilung zu machen. Für die Ueberweisung der Zeitung entrichtet
der Besteller bis zum Schlusse der Abonnententsperiodezu Gunstenderjenigen
Postanstalt, bei welcher die Bestellung durch ihn zuerst erfolgt Ist,»sowie der-
jenigen, welchedie Zeitung bei der Nachsendungzu distribuirenhat, eine zwischen
beiden gleichmäßigzu theilendeGebühr von 10 Silbergroschenoder 35 Kreuzern.

Kommen mehrmalige Ueberweisungeneiner Zeitung aus einem Gebietin
das andere vor, so ist die Ueberweisungsgebührbei jeder solchenUeberwetsunin
Ansatz zu bringen. Jnsofern jedochdie Zeitung wieder nach dem»Orteuberwiesen
wird , wo das Abonnement ursprünglichstattgefundenhat, ist fur dte desfallsige
Ueberweisungeine nochmaligeGebührnicht zu erheben.

«

Wenn die Nachsendungeiner bisher durch die Post NochUxchkbezogenen,
sondern von einem Abonnenten direkt beim Verleger bestelltenZeitung verlangt
wird, so ist für die Nachsendung die ZeitungsprovisionnachMaaßgabeder"

Bestimmungender Artikel 28. und 30. vom AbsenderzU entrichten Die Thei-
lung erfolgt nach Artikel 29. halbscheidlich

In gleicherWeise werden die zwischenden Zeitungsredaktionenzur Ver-
smdUUggelangendenTauschexemplarebehandelt.

111. Fahrpöst

Artikel 33.

Das Poktv für Fahrpostgeenständeim Wechselverkehrwird nach der
geradlinigenEntfernungzwischenA gaugs- Und Bestimmungsort,ohne Rücksicht
auf die Grenzender einzelnenGebiete und auf die Spedition, in Einer Summe
beeecheet«Bezuglechdee Feststellungder Entfernungensind die Bestimmungen
im Artikel 6. maaßgebend

Für



»Fürjede Fahrpostsendungwird ein Gewichtportound bei Sendungen mit
deklarirtem Werth außerdemeine Assekuranzgebühr(Werthporto) erhoben.

Bei Sendungenmit Postvorschußtritt dem Porto und der etwaigen
Assekuranzgebührdie Postvorschußgebührhinzu.

»

Die Sendungenkönnen entweder vollständigbis zum Bestimmungsorte
frankirt oder unfrankirt abgesandtwerden.

Artikel 34.

Das Gewichtportofür Packetebeträgtpro Zollpfund: okwichtpvetv
,

. sa- Pack-te
bis 5 Meilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Pfennige,
über 5—10 Meilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 -

- 10-——15 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 -

- 15——20 -
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 -

- 20—25 -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 -

- 25—-30 -
. . . . . .. 1 Silbergroschen—- -

- 30—-40 - . . . . . .. 1 - 2 -

- 4()——50 .-
. . . . . .. 1 - 4 -

- 50—-60 - .

. . .. 1 -« 6 -

,- -
.......

- 8 ·

- 70——80 -
. . . . . .. 1 - 10 -

- 80-——90 -
. 2 -

—- -

- 90—100 -
. . . . , . . 2 - 2 -

- 100—-—120 - . . . . · . . 2 - 4 «

- 120——140 -
. . . . . .. 2 - 6 -

. 1.-x0—160 -
..... .. 2 - 8 ·

- 160-—180 -
. . . . . . . 2 - 10 -

und so weiter für je 20 Meilen zwei Pfennige mehr.

» UeberschießendeGewichtstheileunter einem Pfunde werden für ein volles

Pfund gerechnet.
"

i

Als Minimalsätzefür ein Packet werden erhoben:
bis 5 Meilen 2 Sgr. oder 7 KL-
über 5—15 Meilen 3 . - -

- 15—25 - 4 - - -

I - 5 «- - I

- 50 Meilen.... 6 - - -

-« Wenn mehrere Packetezu derselbenBegleitadresseehören so wird ür
jedes einzeer Packet die Taxe selbstständigberechnet.

g , f

Artikel 35. « Gewichtporto
.

, » « N «

für Briefe mit

Das Gewtehtportofür Briefe mit deklarirtem Werth und für Briefe. mit deklarirtem
«

Post·Werthund für

BriesemitPosts
MIW



o vorschußbetrat bis um Ma imum des ulä i en Gewichtsder BriefeFzstLotheinschließlich):z x z ssg

bis 5 Meilen lz Sgr. oder 6 Kr.,
über 5——15Meilen 2 7

- 15.—.25 . 3 - - 11 -

- 25—50 - 4 · - 14 -

· Meilen.» 5 - - -

Artikel 36.

G büeässekumnisDie Assekuranzgebührbeträgt:

bis 50 This EPFHZZEslxjgiknsklkkssgzz
od·er8733Fl- odgri3b1e7r583[le«jede 100 Thlr.
einschließlich einschließkch oder 175 Fl.

bis 15 Meilen . . . . . . . . . . . . » z Sgr. 1 Sgr. 1 Sgr.
über 15 bis 50 Meilen . . . . . .. 1 - 2 - 2 -

- 50 Meilen . . . . . . . . . . . .. 2 - 3 - 3 -

Uebersteigtdie deklarirte Summe den Betrag von 1009 Thalern oder
1750 Gulden , so wird für den Mehrbetragdie Hälfte der obigen Assekuranz-
gebührerhoben. ,

«

Gehörenmehrere Sendungen mit deklarirtem Werth zu derselbenBegleit-
adresse,so wird für jede Sendung die Assekuranzgebiihrselbststandlgberechnet

Artikel 37.

umxechnung Die nach Maaßgabeder Bestimmungender vorstehendenArtikel 34. und
beiVerschiechis36. in SilbergkoschenausgerechnetenPortosätzewerden·in denPostgebietender
W der Wäh· Guldenwährungmöglichst»genau nach den gegenseltlgMltzutheilendenReduktions-

TMO Und Ab«
tabellen in die Erhebungsmünzeumgerechnet.Mdung«

Taxbruchtheilewerden auf volle Biertel-Silbergroschenbeziehungsweiseauf
volle Kreuzer erhöht.

Artikel 38.

Postvorschüksk. Postvorschüsse»können bis zur Höhe von 50 Thalern oder 87z Gulden
geleistetwerden. Fur Transportauslagenund Spesen, welcheauf Sendungen
haften, sind Vorschüsseauch in einem hoheren Betragezulässig-

Die Aus ahlung des Betrages am Orte der Aufgabe kann im Allge-
meinen und selbstbei verzögerterEinsendungdes von der.Aufgabe-Postanstalt
beige«ebenen Rückscheinsnicht eher verlangtwerden, als bis derRückscheinmit
der emerkung,daß die

Einlösung»er;olgtsei, zurückekommeiiist.
« »

Die außer dem Porto ic. fiir ie Sendung ( lrtikel 34. beziehungsweise
35. und 36.) zu erhebendeGebühr für den Postvorschußbeträgt: fur gegen« a-
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Thaleroder Theilein-esThalers einen halbenSilbergroschen,und für jeden
Gulden oder Theil eines Guldens einen Kreuzer, mindestens jedochfür den

ganzen Betrag den Satz von 1 Silbergroschenbeziehungsweise3 Kreuzern.
Eine Vorausbezahlungdes Portos und der Gebühr ist nicht not wendi

.

doch kann die Zahlung nicht getrennt erfolgen.
h g,

Artikel 39.

»

, Für die Begleitadressenzu Fahrpostsendungenkommt ein besonderesPorto Begleit-

nicht in Ansatz. eidkessm

« » Dis Postverwaltungenwerden darauf Bedacht nehmen, daß, sobald die

Verhaktmliees gestatten, zu den BegleitadressengedruckteFormulare in Anwen-

dung kommen. Der Zeitpunkt der Einführung dieser Formulare wird unter den

Verwaltungengemeinsamverabredet werden.

Artikel 40.

Zurückzusendendeoder nachzusendendeFahrpostgegenständewerden wie Vortobekcchs

Sendungenbehandelt und taxirt, welche an dem Orte , von wo aus die Rück-MS MERM-

sendung beziehungsweiseNachsendungerfolgt, nach dem ursprünglichenAufgabeiioderNachsesp

orte beziehungsweisedem neuen Bestimmungsorte auf egeben werden.

»
Für die Nücksendungoder Nachsendungvon PostvorschukSendungenwird Haus«

g gen

dieVorschußgrbührnicht noch einmal angesetzt;dies gilt auch für diejenigen
cFälle, in welchen solcheSendungen aus dem inneren Verkehrin den Wechsel-
verkehrund umgekehrtübergehen.

Artikel 41.

Nebengebührenbei der Aufgabe von Fahrpostsendungensollen nicht neu Neben-gebühren

eingeführtund keinenfallsüber die dermaligenSätze erhöhtwerden. «

Die Feststellungder Gebühienfür die Bestellung der Fahrpostsendungen
in die Wohnungen der Adressatenwird jeder Verwaltung anheimgestellt

Artikel 42.

Fahrpostsendungen,bezüglichderen der AbsenderdurchVermekk auf der Bestellung

Adressedas Verlangen ·ausgedrückthat, daß die Bestellung durcheinen Expressenvon schma-

erfolgen soll, sind sogleichnach der Ankunft dem Adressatennach Maaßgabedersevduvgmdurch

nachstehendenBestimmungen durch einen besonderenBoten zuzustellen«
- Exptsssms

1) Bei Expreßbestellungen im Ortsbestellbezirke der Post-
anstalt:

»

Es gilt als Grundsatz,daßmindestensalle Sendungen im dekla-

rirten Werth bis zu 50 Thalern oder 87äGulden einschließlich,oder

im Gewicht bis zu 5 Pfund einschließlichdem Adressatendurch den

Expreßbotenm die Wohnung zu überbringensind, soweitnicht etwa

zollamtlicheVorschriftenentgegenstehen —-
-

Bei
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Bei Sendungen mit deklarirtem Werth von mehr als 50 Thalern
oder 873s Gulden, beziehungsweisevon mehr als 5 Pfund, erstrecktsich

« die Verpflichtungder Postverwaltung zur expressenBestellung in die

Wohnung des Adressatennur aus das Formular zum Ablieferungsschein
beziehungsweisedie Begleitadresse.

·

Die Expreßgebührfür Fahrpostsendungenwird in allen Fällen,
in welchen die Sendungen selbst durch E pressen bestellt werden , mit s-

dem doppeltenBetrage der nach Artikel 2 . sich ergebendenGebührfür ;
die e presse Bestellungvon Briespo lgegenständen

im Ortsbestellbezirke -

der Jostanstalterhoben. In den Fä en hingegen, in welchen nur die
Scheine oder die Begleitadressenzur expressen»Bestellung gelangen,
kommt der einfacheBetrag der Expreßgebührfur Briefpostgegenstände
zur Anwendung.

2) Bei
Eztpreßbestellungennach dem Landbestellbezirke der

Postansalt:
Die Verpflichtungder Po verwaltung zur expressenBestellun ,

in die Wohnung des Adressatensterstrecktsich auf das Formular zurå
Ablieferungsscheinoder die Begleitadresse.

Die Bemessungder Gebührregelt sichnach denselbenBestimmungen,
welcheim Artikel 20. bezüglichder nach dem Landbestellbezirkegerichteten
expressenBriespostgegenständegetroffensind.

Die Gebühren für die expresseBestellung werden von der Be-
stimmungs- Postanstalt bezogen.

Artikel 43.

wiesng . Die gemeinschaftlicheEinnahme aus dem Fahrpostverkehrwird unter die
der Einnacpssssstoslverwaltungender Hohen vertragschließendenTheile nach bestimmtenProzent-
W M Fahrssätzenvertheilt.

«

(

kostsmdungew Zur Ermittelung des Antheils der einzelnenVerwaltungenan der Ge-
sammteinnahmewird , unter Anwendung des nachbezeichnetenTarifs und unter

Zugrundelegungder nachbezeichnetenEntsernungsstrecken,das Porto für sämmt-
liche in den Karten mit dem Abgangsdatumdes 6. 11. 16. 21. 26. und letzten
Tages derzwölf Monate eines Jahres eingetragene portopflichtigeFahrpostsen-
dungen für jedes Gebiet abgesondertberechnet

«

Der für die PortoerhebunggeltendeTarif wird auch bei dieserTaxirung,
jedoch mit der Maaßgabeangewandt, daß das Gewichtporto fur Packete auf
alle Entfernungen leichmäßigvon 5 zu 5 Meilen mit dem Satze von 2 Pfen-
nigen pro Pfund ortschreitet. .

·

Als Entfernun sstreckenfür jedes einzelne Postgebietwerden die direkten
Entfernungenvom A gangsorte bis zu dem Punkte,wo die Grenzlinievon der ·

Route durchschnittenwird, auf welcher die Besorderungder Sendungstattgefun-
den hat, und beziehungsweisevon diesemPunktean bis zu dem Bestimmungs-
orte, oder dem Wiederausgangspunktean der Grenze, angesehen. .

-

Bruchmeilen werden dabei durchwegauf volle Meilen abgerundet.
Beim
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«

Beim Zusammenrechnender Entfernungen für mehrere getrennt liegende
Gebietstheileeines und desselbenPostbezirks wird nicht jeder etwaige einzelne

Fxtuclkfurktsichabgerundet,vielmehrdie Abrundung nur einmal für die Gesammt-
,ei ewir .

,

Wird beim Messenein Ortszeichenauf der Karte von der Eintheilungdes
Meßmstwmentsdergestaltberührt, daß die Theilungslinie des Instruments an

dkkdem VetmkssungsnullpunktezugekehrtenSeite des Ortskreises eine Tangente
blldet,so ist«die Entfernungdieses Orts nicht mehr zu der durch die betreffende

ZheilgngslmiedargestelltenMeilenstufe,sondern zu der um eine Meile höheren
re nen.

Wird dagegender Ortskreis von einer Theilungslinie des Instruments
durchschnitten,so daß dieseeine Sekante des Ortskreisesbildet, so ist bei der Ent-

fernungsbestimmungdie durch dieseLinie dargestellteEntfernungsstufeals maaß-
gebend anzusehen.
SämmtlicheTransitstreckenwerden für diejenigeVerwaltungin Berech-

UUUg gezogen, welchedas Postregal in dem betreffendenGebietstheil ausübt.
Es macht hierbei keinen Unterschied, ob auf solchen Transitstreckeneine

Postcmstactbesteht oder nicht.
Wenn dagegen die Entfernungsstreckefür ein Gebiet (direkteLinie) eine

zu einem anderen PostbezirkgehörigeLnklave durchschneidet,welche bei der wirk-
ltchenBeförderungder Sendung gar nichtberührtworden ist, so wird die Strecke

durchdiese Enklave als zu der betreffendenEntfernungsstreckedes umgebenden
Gebiets gehörigangesehen.
»

Bei Sendungen, welche nur streckenweiseportofrei befördertwordensind,
Ist ein Taxsatznur zu Gunsten derjeni en Verwaltungen anzusetzen,in derenBe-
zirken eine Portoberechnungfür diese endungen zur gemeinschaftlichenEinnahme
wirklichstatt efunden hat.

» « .

P DiletHostvorfchußgebührwird fur die Verwaltung der vorschußleistenden
ostansta angesetzt.

« .

Aus dem Verhältnissealler für die einzelnenPostgebietehiernachermit-
telten Portosummen ergiebt sich der Prozentsatz, mit welchemjedeVerwaltungan

der Gesammt-FahrposteinnahmeTheil zu nehmen hat.
Wenn der Transit durch das Gebiet einer Verwaltung zufolgebesonderer

Staatsverträgean eine andere Verwaltung ganz oder zum Theilohne Ent elt

überlassenist , so wird hierdurcheine Aenderung in dem Verhältnissegegenüer

der Gemeinsamkeit,wie dasselbedurch die vorstehendenFestsetzungengeregelt wor-

den, nicht herbeigeführt;vielmehr haben die betreffendenVerwaltungenunter-
einander die entsprechendeAusgleichungzu bewirken.

Der Transit von- Fahrpostsendungen,welche dem inneren Verkehr eines
der Hohen vertragschließendenTheile angehören,wird durchdie obigen Bestim-
mungen nicht berührt; die darauf bezüglichenVerhältnisseunterliegen der beson-
deren Verständigungder betheiligtenVerwaltungen.

Jede Verwaltung ist berechtigt,eine neue Ermittelungder Prozentsätze
herbeizuführen,insofern nicht durch gemeinsameVerabredungder sämmtlichen
Vertragstheilnehmerdie Befriedigungdes Anspruchsder betreffendenVerwaltung
auf einem kürzerenWege zu erzielensein sollte.

Bandes-Gesetzen 1868. u Ver-
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Verbleibt es bei dem Verlangen der neuen Prozentermittelung,so elten
die alten Prozentsätzenur. noch bis zum Ablauf des Quartals, in welchem ieses
Verlangen zuerst den anderen Verwaltungen mitgetheiltworden ist.

Vom erstenTage des nächstfolgendenQuarta s an werden diejenigenPro-
zentsätzemaaßgebend,die sich nach der in Gemäßheitder vorstehendenBestim-
mungen zu beschaffendenneuen Austaxirung der Sendungen ergebenhaben.

Diese Austaxirung hat sich auf das mit demselbenQuartalstage beginnende
Jahr zu erstrecken. Bis die Arbeiten der Taxirungskommissionbeendigt sind,

. erfolgt, vorbehaltlichspätererAusgleichung,die Vertheilung der Fahrposteinnahme

Abrechnung

vorläufignach den bis dahin gültig gewesenenProzentsätzen.
« Das Ergebmßjeder Ermittelung der Prozentanthellebleibt währendder

Zeit des Fortganges des Vertrages wenigstens zwei Jahre in Kraft
s

Die Ermittelkmgder Prozentsätzeerfolgt in allen Fällen durch eine für
diesenZweckzeitweiligzusammentretendeKommission.

,

Die Art der Zusammensetzung-die Zeit des Zusammentritts,der Sitz, die
Leitung« Geschäftsführungu. s. w. der Taxirungskommissionwird von den

Postverwaltungen durch besondereVerabredungfestgesetzt Die Kosten werden

nachttslktergäitniß
der Prozentantheilegetragen, welchedie betreffendeKommission

ermi e a.

Artikel 44.

. Jede Verwaltung weist die von ihren Postanstaltenfür die gemeinschaft-
licheRechnungerhobenenFahrpostporto- und FahrpostsFrankobeträgedur?Auf-
stellungennach, welche sich die Rechnungsbehördender mit einander in arten-

wechsdelstehendenPostverwaltungen gegenseitigzur Prüfung und Anerkennung
zusen en.

«

,

Die ErgebnissedieserNachweisungenwerden von einer durchdie anderen

Verwaltungenzu wählendenVerwaltung zusammengestelltDieselbe hat nach
,Maaßgabeder Prozentsätze,welche von der Kommission Artikel 43-) festgestellt
sind, den wirklichenAntheil jeder Verwaltung an der Gesammt-Fahkposteinnahme
zu ermitteln und , unter Mittheilung des Rechnungsabschlussesan sämmtliche
Verwaltungen,die erforderlicheZahlungsausgleichungherbeizuführen

Ueber den Abrechnungsmodus, die Kontrole er Einnahmenachweisungen,
die Revision der Karten 2e. werden zwischenden Postverwaltungendie erforder-
lichen Ausführungsbestimmungenvereinbart. .

Bis dahin, daß die neue Ermittelung der Prozentfätzebeendigt sein wird,
ist die Abrechnungfür die Zwischenzeitvom »l.Januar 1868. ab vorläufignoch
Untersugnmdslegung des aus dem dreijåhugenZeitraum 1863-——1865.hervor-
gehenden Verhältnisseszwischendem Betrage der von "eder Verwaltung ein-

’

gehobenenBruttoeinnahmeund dem darauf entfallenden ntheile an der gemein-
- schaftlichenFahrposteinnahmezu führen- Und sind demgemäßgegenseitig die

entfallendenZahlungen, vorbehaltlichder späterendefinitivenAusgleichung, einst-
weilen zu leisten. Sobald die neuen Prozentsätzefeststehen, wird für den rück-

liegendenZeitraum»vom 1. Januar 1868. ab die desinitiveAbrechnungaufgestellt
Nach dem Ergebnissederselbenwerden die Ausgleichungenunter Berücksichtigung
der inzwischenstattgehabtenZahlungen endgültigherbeigeführt

A tr .

«
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Artikel 45.

Das »Port0-UU»detwaige währenddes Transports entstandene sonstige Abkechnung

Auslagen fur unanbringlicheFahrpostsendungen trägt zunächstdiejenigeVer-I"1»be«’«s’-IT«Zrto
waltungznach deren Gebiet diese Sendungen zurückgekommensind. DagegenIF«

U’m"b""9"

bleibt dieser Verwaltungder Erlös aus dem Verkaufe der in den SendungenHJsugTTrposp
enthaltenenGegenständeüberlassen.

·

Deckt der Erlös das Porto und die sonstigen Auslagen nicht, so steht
es der betreffendenPostverwaltung frei, den ungedecktenBetrag, insofern derselbe
3,Thaler oder 51zGulden übersteigt, zu liquidiren. Die Liquidation wird von

emer andernVerwaltungbescheinigt,und der-Betrag von der gemeinschaftlichen
Fahrpostemnahmein Abzug gebracht.

Artikel 46.

Niedergeschlagenesoder zurückgezahltesPorto wird, insofern dasselbeden Iponomeut-

Vetragvon 3 Thalern oder 51zGulden übersteigt,in derselbenWeise liquidirtxchkagungbei

beziehungsweiseder betheiligtenVerwaltung erstattet, wie dies im vorhergehendenFahrpostlesp
Artikel 45. bezüglichder ungedecktgebliebenenPortobeträgefür unanbringliche

Ungm

Fahrpostsendungenvorgesehenist.
,

st eine Postverwaltun durch gesetzlicheoder administrativeBestimmungen

geNiederschlagungoder Rü zahlun eines Portobetrages veranlaßt, so soll die

escheinigungder Liquidation in ezug auf die Nothwendigkeit der Nieder-

chlagungnicht beanstandetwerden«
»

,
Bei Verlusten von Postsendungen soll das aufgelaufenegemeinsamePorto

mcht von dem Schuldigen eingezogen, sondern niedergefchlagen,beziehungsweise
unter der vorstehendenVoraussetzung liquidirt werden. Dasselbegilt von solchen
Sendungen,deren Annahme wegen vorgekommenerBeschadigungenvom Adressaten
verweigert wird , insofern die Befchädigunguberhaupt von der Postverwaltung
zu vertreten ist. «

- Jm Falle der Veruntreuung einer Sendung hat der,Schuldigealle auf
der SendunghaftendenPorto- und Auslagebeträgeoder die dem Absenderzu
erstattendenFrankobeträgezu ersetzen.

Artikel 47.

Ueber Portofreiheit im gegenseitigenFahrpostverkehrgelten die nach-Portofreiheiteu
stehendenGrundsätze; beist

der Fahr-

1) Bezüglichder Fahrpostsendungender Mitgliederder Regenten-Familienps«

m den Postgebietender Hohen vertragschließendenTheile verbleibt es bei
den bisherigenGrundsätzen

2) DIe gewöhnlichenSchriften-und Aktensendungenin reinen Staatsdienst-

Anssteleenheiten von Staats-s und anderen öffentlichenBehördendes einen

PP ge iets mit solchenBehördeneines anderen sind, auch bei Beförderung
mittelst der Fahrpost, portofrei, wenn sie in der Weise beschaffensind,

« 11ss Wtc



Gewährleistung

Miso-.

wie es in dem Postgebiet der Aufgabe für die Berechtigungzur Porto-
freiheit vorgeschriebenist. Den Staats- und anderen öffentlichenBe-
hörden sind in dieser Hinsicht jene alleinstehendenBeamten, welcheeine

Behörderepräsentiren,gleichgestelltDrucksachen,welche
zåiz

den wischen
Staats- und anderen öffentlichenBehördenstattsindendenerhan lungen
in reinen Staatsdienstsachengehören,werden wie Schriften- und Akten-
fendungen angesehen. Die Werth- und Vorschußsendungender gedachten
Behördensind im gegenseitigenFahrpostverkehrportopflichtig

3) Der gesammte amtliche Schriftwechselin den gemeinschaftlichenZoll-
angelegenheitenzwischenden Behördenund Beamtender Vereinsstaaten
im ganzen Umfange des Zollvereins wird portofrei befördert; zur Be-
gründungdieser Portofreiheitmuß die Korrespondenzder gedachtenArt
mit der äußerenBezeichnung»Zollvereinssache«versehen werden.

4) Die Geld- und sonstigenFahrpo endun en, welche zwischenden o -

behördenund Postanstaltenuntekseinandgerim dienstlichenVerkehrsyook
kommen»,werden allseitigportofrei behandelt, wenn sie in der Weise,
wie es m dem Postgebietder Aufgabe für Postdienstsachenvorgeschrieben
ist, beschaffensind.

5) Fahrpostsendungenjeder Art , weiche auf Grund bestehender,zwischen
Regierungenoder Postverwaltungen abgeschlossenerVerträgevollständig
portofrei von dem Aufgabe- bis zu dem Bestimmungsortezu befördern
sind, bleiben auch fernerhin portofrei.

Artikel 48.

Dem Absender wird von der Post für den Verlust und die Beschädigung
bei der Fahr- der zur Postbeförderungre lementsmäßigeingeliefertenFahrpostgegenstände,mit
post- Ausnahme der Briefe mit ostvorschüssenohne Werthsdeklaration,Ersatzgeleistet.

Für einen durch verzögerteBeförderungoderBestellungdieserGegenstände
entstandenenSchaden wird nur dann Ersatz geleistet,wenn»die Sache durch ver-

zögerteBeförderungoder Bestellung verdorben ist, Jder ihren Werth bleibend
ganz oder theilweise verloren hat. Auf eine Beranderungdes Kurses oder
marktgängigenPreises wird jedochhierbei keineRucksichtgenommen.

Die Verbindlichkeitzur Ersatzleistungbleibt ausgeschlossen,wenn der Verlust,
die Beschädigungoder die verzögerteBeförderungoder Bestellung

a) durch die eigeneFahrlässigkeitdes Absenders,oder

b) durch Krieg, oder

e) durchdie unabwendbaren Folgen eines Naturerei nisses oder durch die
naturliche Beschaffenheitdes Gegenstandesherbeigeåihrtworden ist, oder

d) auf einer, außerhalbder Postgebieteder Hohen vertragschließendenTheile
, belegenenTransportanstaltsichereignethat , für welcheeine der betheiligten

Postverwaltungen nichtdurch,Konvention die Ersatzleistungausdrücklich
übernommen hat; ist jedoch m diesemFalle die Einlieferunginnerhalb

«

ei-
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eines Postgebietsder Hohen vertragschließendenTheile erfolgt, und will
der Absender seine Ansprüchegegen die auswärtigeTransportanstalt
geltendmachen- so hat die Postverwaltung, von welcher die Sendung
Unnnttelbar dem Auslande zugeführtworden ist, ihm Beistand zu leisten.

»

Wenn der Verschlußund die Emballa e der ur Post gegebenen Ge en-
stande beider Aushändigungan den Empfängeräußirlichunverletzt und zugleich
dasGewlchtmit«dem bei der Einlieferungausgemitteltenübereinstimmendbefunden
Wird- so hat dle Post nicht die Verpflichtung, das bei der Eröffnungan dem
angegebenenInhalte Fehlende zu vertreten. Die ohne Erinnerung geschehene
Annahme einer Sendungbegründetdie Vermuthung, daß bei der Aushändigung
VerschlußUnd Emballage unverletzt und das Gewicht mit dem bei der Ein-
lIefekUngansgemitteltenübereinstimmendgewesenist.

d
Jst eine Werthsdeklarationgeschehen,so wird dieselbebei der Feststellung

es»Betragesdes von der Post zu leistendenSchadenersatzeszum Grunde gelegt.erd jedochvon der Post nachgewiesen,daß der deklarirte Werth den gemeinen
Werthder Sache übersteigt,so ist nur dieser zu ersetzen.
« Jst bei Packeten die Deklaration des Werths unterblieben, so wird im
Falle eines Verlustes oder einer Beschädigungder wirklich erlittene Schaden,
Jedochniemals mehr als Ein Thaler oder Ein Gulden 45 Kreuzer für jedes

fund der ganzen Sendung , vergütet. Sendun en , welche weniger als Ein
Pfund wiegen, werden den Sendungen zum Gewicht von Einem Pfunde gleich-
gestelltund überschießendePfundtheile für Ein Pfund gerechnet.

Weitere , als die vorstehend bestimmten Entschädigungenwerden von.der
Post nicht geleistet; insbesondere findet gegen dieselbeein Anspruch wegen eines

durchden Verlust oder die Veschädigungeiner Sendung entstandenenmittelbaren
Schadensoder entgangenenGewinnes nicht statt.

Dem Absender gegenüberliegt die ErsatzpflichtderjenigenPostverwaltung
ob , welcherdie Postanstalt der Aufgabe angehort.

Der An pruch auf Entschädiun an die Post erlischtmit Ablan von sechs
Monaten,voniTage der Einliefeiiungder Sendung an gerechnet.Die Ver-

1ahrungwird durch Anbringungder Reklamation bei derjenigen Postverwaltung
unterbrochen,welcher die Postanstalt der Aufgabe angehört.·Ergeht hierauf eine

abschlägigeBescheidung,so beginntvom Empfan·e derselbeneine neue Verjährungsi
frJstvon sechs Monaten, welche durch eine eklamation gegen jenen Bescheid
mcht unterbrochenwird.

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressatenin denjenigenFällen
erhoben werden, in welchen der Absender nicht zu ermitteln ist, oder die Ver-

folgung seines Anspruchsdem Adressatenzuweist.
Der den Ersatz leistenden Verwaltung bleibt es überlassen, eintretenden

Falles den Regreßan diejenigeVerwaltung zu nehmen, in deren Gebiet der

Verlust oder die Beschädigungentstanden ist.
Es »ilthierfürbis zur Führungdes GegenbeweisesdiejenigePostverwaltung,

welchedie endungvon der vorhergehendenVerwaltung unbeanstandetübernommen
hat, und weder die Ablieferungan den Adressaten,noch auch in den

betreffeizdelna s
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Fällen die unbeanstandeteUeberlieferungan die nachfolgendePostverwaltung
nachzuweisenvermag.

Von der Bestimmung, daßmit der unbeanstandetenUebernahmedie Haft-
pflicht auf die übernehniendeVerwaltung übergeht,tritt in dein Falle eine Aus-

nahme ein, in welchem es sich um eine Spoliation oder Beschädigunghandelt-
die ohne eine leichtwahrnehmbareVerletzungder Emballageoder des Verschlusses,
sowie ohne HerbeiführungeinerGewichtsdifferenzverübtworden ist, und deren

Entstehungnicht hat ermittelt werden können. In diesem»Falle haben die bethei-
ligten Verwaltungen zu dem Schadenersatzein einein nothigenfallsdurchSchieds-
richterspruchfestzustellendenVerhältnissebeizutragen.

Hinsichtsder Sendungenmit deklarirtem Werth bis einschließlich100 Thaler
oder 175 Gulden soll bei bloßenGewichtsdifferenzendie

Unterlassungder Bean-

standuiig nicht die Wirkung haben, daß die Haftpflichtausschließich auf die

übernehmendePostverwaltungübergeht,vielmehrsollenhinsichtsdieserSendungen
bei unbeanstandeter Uebernahmedie Bestimmungenim vorhergehendenAbsatzeals

iiiaaßgebenderachtet werden. Hierbei bleibt es jeder Verwaltung nach wie vor

überlassen,auch bei Sendun en bis 100 Thaler oder 175 Gulden einschließlich
die Nachwiegungund Festste ung der Gewichtsdifferenzenvornehmen und somit
die Veanstandungvollziehenzu lassen.

Wenn in Reklamationsfällendie betheiligtenVerwaltungen sich darüber
nicht einigen, ob den ermittelten Umständennach angenommen werdenkönne,
daßdie Beschädigungoder der Abgang stattgehabt,währendsich die Sendung
in den Händender Post befunden, dem Reklamanten also überhauptein Ersatz
zu gewährensei, oder darüber, ob und in welchemMaaßedie eine oder die
andere Postverwaltung den Ersatz zu leisten, beziehungsweisedazu beizutragen
habe, so kann auf eine schiedsrichterlicheEntscheidungprovozirt werden. Diese

«

hat sichzunächst,sofern auch dieser Punkt noch streitig, darauf zu beziehen,ob
im konkreten Falle dem Reklamanten überhaupt«e»mErsatz zu gewähren sei,
sodann aber auch darauf, welche von den«betheiligtenVerwaltungenund mit

welchen Beträgensie zu dem zu gsewährendenErsatz beizutragenhabe.
Das Schieds ericht wird in einem solchenFalle in der Weise gebildet,

daß aus der Zahl er unbetheiligtenVerwaltungeneine durch das Loos zur
Ausübung des Schiedsrichteramts gewähltwird. Die Ziehungdes Looses wird
für jedes Jahr durch eine bestimmteVerwaltungbewirkt;es wechselnhierbei die
verschiedenen Verwaltungen nach der»(Ilpl)(1b·etlsche,nReihenfolgeab« Jst UUV

eine Verwaltung unbetheiligt,so übt diese das Schiedsrichteramtaus.

Jn Fällen jedoch, wo es sich um einenErsatzbetragbis 20 Thaler oder
35 Gulden einschließlichhandelt und wo die Verwaltungendes Aufgabe-und
Bestimmungsorts einverstanden sind, daß eine gemeinschaftlicheErsatzleistung
erfolgensoll, findet eine Berufung »an ein Schiedsgerichtnicht statt , Und ist die

Entschädigungvon sämmtlichenbeim Transport betheiligtenVerwaltungenzu
gleichenTheilen zu tragen.

IV.
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IV. Verhältnissezu auswärtigenPostgebieten

Artikel 49.

.

Die Behandlun der Sendungen im Verkehr mit auswärtigenPostgebietenPesteerträges
richtetsich nachden ZJostverträgenmit den betreffendenfremdenRegierunger
bezlthngswelseNach den Uebereinkünftenmit auswärtigenTransport-Unter-

nehmunLgenei dem Abschlussevon Postverträgenmit fremden Regierungenwird,
«

wenn zwei oder mehrere der Theilnehmer des gegenwärtigenVertrages unt einem
und demselbenausländischenStaate in unmittelbarem Postverkehr stehen oderin
solchen eintreten wollen, diejenige Postverwaltung, welche den Abschlußeines
neuen Vertragesbeabsichtigt, den anderen beim direkten Postverkehr mit dem
betressendenLande betheiligtenPostverwaltun en von ihrer Absicht Kenntniß
gsbetxzum Zweckeder Herbeiführungeiner Verständigungüber das in dem Ver-

haltmssezu dem fremden Lande einzuhaltendeübereinstimmendeVerfahren und
der Geltendmachungder bezüglichdes Deutschen Postwesens bestehendengemein-
samen Interessen.

»

» Insoweit als eine solcheVerständigungstattgefundenhat , werden die dabei

betheiligtenPostverwaltungen sich bemühen, den Abschlußder neuen Verträge
M Gemeinschaftzu bewirken, wobei eine Bevollmächtigungeines der kontrahiren-
den Theile durch den anderen nicht ausgeschlossenist«

In allen Fällen wird durch die Verträge dahin Vorsorge getroffen wer-
dexl"-daßdie Erleichterungen,welche dem Postverkehr des betreffendenAuslandes
Fmtdem Gebiet der vertragschließendenDeutschenVerwaltung zu Theil werden,
M gleicherWeise und unter denselbenBedingungen auch auf den durch diese
Verwaltungstückweisevermittelten Korrespondenzverkehranderer DeutscherPost-
gebiete mit dem betreffendenAuslande zur Anwendun gelangen.

«

,

,
Die Annahme der in den Verträgenmit denis uslande vereinbarten Be-

stimmungensoll für alle Theilnehmerdes gegenwärtigenVertrages obligatorisch
sem, sobald bei den Festsetzungenüber den Portobezugnicht unter das interne

DeutschePorto heruntergegangenist. Hat in besonderenFallen ein niedrigeres
vrto vereinbart werden müssen, so bleibt die Theilnahme an den Bestimmungen

gäfjellikzüglichenVertrages dem Ermessen der einzelnenPostverwaltungenanheim-

Artikel 50.

Soweit die Postverträgeoder Uebereinkünftemit auswärtigenRegierungen Behandlung
oder Verwaltun en besondereBestimmungennicht enthalten, treten für die Be-detSetidUngev»
handlung der endungen die in dem ge enwärtigenVertrage bezüglichdes

WechselverkehtsgetroffenenFestsetzunen in Zlnwendung
Je voznAuslande mit der riefpost eingehendenund ihrer Natur nach

zklkWeltekhefvrderungmit der Briefpost geeignetenSendungen sind, insofern
dle Voxschuftenüber die zollamtlicheBehandlung nicht entgegenstehen, ohne
Unterschieddes Gewichtsmit der Vriefpost weiter zu befördern,und

sowohisthirI -



.....64--

sichtlichder Ta irung, als auch in Betreff des Portobezuges als Briefpost-
sendungenzu behandeln

Artikel 51.

·

Portobezug bei Der Portobezug für die Brie ostsendungenre elt i nach Maa abe
der Veiefposr des Artikels 23. in der Weise, daßdfikjenigePostanstakztMkaGrenze, Zghjn

dieBriefpostsendungenvom Auslande unmittelbar gelangen, in das Verhältniß
eines Aufgabeamts, und diejenige, wo sie auszutreten haben, in das Verhältniß
eines Abgabeamts tritt.

Dem entsprechendwird bei dem Zeitungsverkehrmit dem Auslande die

betreffendeGrenzpvstemstaltals Verlags- beziehungsweiseAbgabeort angesehen,
und danach die halbscheidlicheTheilung der Zeitungsprovisionbewirkt.

Artikel 52.

Taxirung der Für die Taxirungder Fahrpostsendunen wird in der Richtung vom
Fehrpostseus Auslande dasjenige Postgebiet, welchem die endungen unmittelbar vom Aus-
dWMs lande zugehen, als Postgebietdes Aufgabeorts, in der Richtungnach dem Aus-

lande dasjenige .Poftgebiet,von welchem die Sendung unmittelbar an das
Ausland ausgeliefertwird , als Postgebiet des Bestimmungsorts angesehen.
Das gemeinschaftlichePorto wird nach MaaßgabederselbenSätze, wie für den

Wechselverkehr,unter Zugrundelegung der Entfernungen von , beziehungsweise
bis zu den Taxquadraten berechnet, in welchen die besonderszu bezeichnenden
Grenzpunktebelegensind.
Für Postvorschußsendungenvom Auslande ist, wenn in dem fremden

Aufgabebezirkeine Vorschußgebührbereits in Ansatz ekommen ist, eine solche
für die DeutscheStrecke nicht zu berechnen. Werden endungen mit wirklichen
Postvorschüssenin solchen Orten des Auslandes aufgeliefert,»in welchen eine

DeutscheFahrpostanstalt besteht, so wird die Postvorschußgebuhrnach den Be-
stimmungendes Artikels 38. zur gemeinschaftlichenEinnahme berechnet. Für
Sendungenvom Auslande mit solchenAuslagen, welche nicht in wirklichenPost-
vorschussen,sondern in fremden Transportgebühren,Porto, Verpackungs-und

Signaturgebühren,Zollbeträgenund ähnlichenAuslagen bestehen, kommt eine

Borschußgebührüberhauptnicht in Ansatz.

Artikel 53.

Poktobezugbei Das Porto für die Fahrpostsendungen(Artikel 33.) gehörtzur gemein-
der Fehrpost· schaftlichenEinnahme und gelangt demnach m derselbenWeise zur Theilung,

wie solches im Artikel 43. bezüglichder Fahrpostsendungendes Wechselverkehrs
festgesetztist«

Artikel 54.

Geschlossmer Die Hohen vertragschließendenTheile räumen sich egenseitiginsoweitdas
Tausch Recht ein , die Briefpostsendungenim Verkehrmit dem uslande über ihre Ge-

biete im
geschlosxenenTranfitfzufuhren, als dieseBerechtigungnach den gegen-

wärtigobwalten en Verhaltnissenbereits bisher bestand.
D.ie
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Die Einräumung weiterer Transitrechte bleibt besondererVerständigung
vorbehalten.

Bereits mit Beginn des gegenwärtigenVertrages gestatten die Süd-
deUtscheUStaaten der Postverwaltungdes NorddeutschenBundes den geschlos-
senen Transit nach und aus Italien und der Schweiz, wogegen von Seiten des

NorddeutschenBundes den Postverwaltungen der SüddeutschenStaaten von

dkmselbenZeitpunkteab der geschlosseneTransit nach und von Frankreich,Bel-
gien und den Niederlanden bewilligt wird.

Für die in den Briefpacketenvom Auslande enthaltenen,der Portozahlung
UnterwokfenetkBriefe, Drucksachenund Waarenproben beziehtdie Postverwaltungdes Grenzgebietsdas auf die Deutsche Strecke entfallene Porto Die desfall-

stäkVergutungkann im Einverständnisseder betheiligten Verwaltungen in
a",tzenfür ein bestimmtesGewichtsquantum normirt werden. .Fü,r die in den

BrIefpacketenvom Auslande enthaltenen Postanweisungen, sowie fiir alle Brief-

Postgeklenständein der Richtung nach dem Auslande ist an die Grenzpost-
verwa tung eine Vergütungnicht zu leisten. ·

Für geschlo ene Brie ackete, welche wischen auswärti en Staaten im
Transit durch DeupschesGebfiktgewechseltwerzden,beziehtdie Lerwaltung,«überderen Grenzediese Briefpacketeeingehen, die von dem betreffendenausländischen
Staate zu entrichtendeTransit ebiihr Wird beabsichtigt, diese Transitggbuhrauf emen geringeren Betrag LFestzusetzenals denjenigen, welcher der renz-
Verwaltungnach der Bestimmung im vorhergehendenAbsatze zusteht, so ist
Seitens der den Vertrag abschließendenVerwaltung bezüglichderjenigen Richtung,
M Welchernicht ihr ei ener Portobezug, sondern der Bezug andererDeutscher

ostverwaltungenvon gerbeabsichtigtenErmäßi ung berührtwird, zunächsteine

ekständigungmit den betheiligtenDeutschen ostverwaltungenherbeizufuhren.

V. Schlußbestimmungen

Artikel 55.

Die Ratisikationen des gegenwärtigenVertrages sollen innerhalb drei Ratisitatiou
Wochenerfolgen. undDauer des

. Der Vertrag tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirksamkeit Derselbe
Vertrages

Ist Von Jahr zu Jahr kündbar. Die Kündigungkann nur zum 1. Juli jeden
Jfchkesekfolgen,dergestalt, daß der Vertrag demnächstnoch bis ult. Juni des
UachstfolgendenJahres in Kraft bleibt.

Der Postvereinsvertragvom 18. August 1860. tritt mit Ablauf dieses
Jahres außerWirksamkeit Zu demselben Termine kommen die Separat-
Postvextlsagezwischenden einzelnenTheilnehmern des gegenwärtigenVertrages
IUsVWMm Wegfall, als deren Bestimmungen mit dem Inhalt des gegenwärti-

genVERMES-sowie des darauf bezüglichenReglements und der Ausführungs-
,UstkUktWUmchk vereinbar sind. Diese Festsetzung findet auch Anwendun auf

dIe Separat-P0stverträge,welchebisher zwischenden zum Norddeutschen unde -

Bandes-Gesehbl. 1868. 12 . ge-



gehörigennichtpreußischenStaatsgebieten und den Gebieten der Süddeutschen
Staaten bestandenhaben.

Zu Urkund dessenhaben die Bevollmächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterschriebenund besiegelt.

"

So geschehenzu Berlin am drei und zwanzigstenNovember Einmusend
achthundertund sieben und sechszig.

Richard v. Philipsborn. Heinrich Stephan. Adolf Heldberg
(L. s.) (L. S.) (L. S.)

Michael v. Suttner. Joseph Baumann. V. Spitzemberg
(L. s«.) (L. s.) (1. s.)

August Hosacker. Hermann Zimmer.

(·L.s.) (L. s.)

Die RatifikationsUrkunden des vorstehendenVertrages sind zu Berlin

ausgewechseltworden.

Schluß-Protokoll
zu dem

Postvertragezwischendem NorddeutschenBunde, Bayern,
Württembergund. Baden

Verhandelt Berlin, den 23. November 1867.

DieUnterzeichnetenversammelten sichheute, um den in Vollinachtihrer Hohen
Kommittenten vereinbarten Postvertrag nach vorangegangener gemeinschaftlichgr-

ur -

.

sp-.

z-.·.-x--s.-1-..-«-I-«..J««

«

«-
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DUTchlerUgzU Unkekzkichnewbei welcherGelegenheitnoch folgendeVerabredun-
gen und Erklärungenm das gegenwärtigeSchlußprotokollniederlegtwurden.

a) Da die Ausübungdes Postregals in den zum NorddeutschenBunde I- ZUArtikelL

nicht gehöklgevGebietstheilendes GroßherzogthumsHessender KöniglichdesVertrag-s-

PkeußlschenStaatsre ierung zusteht, so sollen für den Postverkehrmit
diesen Gebietstheilenieselben Bestimmungen in Anwendung kommen,
nach Welchender Postverkehrmit dem NorddeutschenBunde geregelt wird.

b) Da»die»Ausübungdes Postregals in dem FürstenthumLiechtensteinder
KalsekllchKöniglichOestcrreichischenStaatsregierung zusteht, so wird auch
der Postverkehrmit dem FürstenthumLiechtensteinals zum Wechselver-
kehrgehörigangesehen.

IN Berücksichtigungdes Umstandes, daß das StaatspostwesensimGroß- n. Zu Akti-

hekzlsgtthLuxemburgsich auf den«Betrieb der Fahrpost nicht erstreckt,ist man kei Io. des Ver--
damit einverstanden,daß für den Verkehr aus dem Gebiete des Großherzogthumstrages·
Pach,den Gebieten der kontrahirendenStaaten portopflichtigeBriefe (Akten und

ahklllcheSchriftsendungen)bis zum Gewicht Von 1 Pfund einschließlichund portos

FugderartigeSendungen bis zum Gewicht von 4 Pfund einschließlichzugelassen
er en.

· yDie im Artikel 26. erwähntePortosreiheit der Korrespondenzsämmtlicherm. Zu Akti-

MEtgliederder Re entenfamilien in den Gebieten der vertragschließendenTheileke126. des Ver-

beziehtsichnur ausdie Korrespondenzder Betheiligten unter sich.
»

Hages-

Den Mitgliedern der Regentenfamilien werden in Beziehungauf die

Poktofreiheitdie Mitgliederdes FürstlichThurn und TazisschenHauses g eichgestellt.
Jn Beziehung aus die Portofreiheit der Fürst ich Thurn und Taxisschen

Verwaltun sstellen, und der solche Verwaltungsstellen reprasentirendenallein-
enden eamten, verbleibt es bei den durch die bestehendenSpezialubereinkoms

men be

ründFetenVerhältnissen
«schd H h ll sch a d d d

»

ie a r ostendun en wi en en o enzo ern en »an en un em 1v. Zuwi-
Gebiete des NErgdextschengBuådessollen in Absichtauf die posttechnischeBe- te143. des Ver-

handlung,die Gemeinschaftlichkeitder
Fahsosteinnahmen

und den Modus der Wes-

Vertheilun»derselben lediglichwie solche c«"endun«en angesehenwerden , welchedetn Wechalvnkehrder Hohen vertragschließendenheile aiigeh-oren.
, Bezüglichder übrigenFälle des Transits interner Zehrpostsendungendurchs

eknanderesGebiet werden, nach Lage der lokalen Verhältnisseauf den einzelnen
XEkaIm Betracht kommenden Routen, besondereVerstandlgungenzwischenden

betheillgtmVerwaltungen getroffen werden. Wo solche,Verständigungmbereits
Pestehewsoll es dabei bis auf Weiteres und vorbehaltlichder Revision der des-
iausigmVerhältnissesein Bewenden behalten.

a) Bezügli der Nr rposiporto reieit der Mitgliederdes FürstlichThurn und v. Zu Akti-

TaxisschcknHassegverbleibt xsseiden bisherigenGrundsätzenHinsichtlichset-IT des Vers-

der Fahkpdstportofreiheitder FürstlichThum und TaxisschenVerwalstwsess
tismgsstellemund der solcheVerwaltungtsstellenrepräsentirendenallein-

stehendenBeamten,sind die durch die besehenden Spezialübereinkommen
begrundetenVerhältnissemaaßgebend.

jzt b) Die
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b) Die Postverwaltungender Hohenvertra schließendenTheile werden von

den im Punkt 5. des Artikels 47. erwägntenbesonderenVerträgenein-
ander Mittheilung machen.

v1. Zu Axtii Sollte das im Artikel 49. in Aussicht genommene gemeinsameVorgehen
kel49. des Ver- der beim Abschlußeines Postvertrages mit einer auswärtigenRegierungbethei-
tragess ligten Postverwaltungen in dem speziellenFalle nicht dem erwarteten Erfolge

entsprechen,insbesonderedas Zustandekommender Vertragschließungdadurchauf-
gehalten werden, so soll«esdem Ermessen jeder einzelnenVerwaltungunbenom-
men sein, ihre Verhältnissemit dem betreffendenauswartigen Staate besonders

u re eln.

v11. Zu Arn-zg
In denjenigenFällen , in welchen die gegenwärtigenTransitgebührenfür

kec54. des Ver-bereits bestehendegeschlosseneBriefpacketemit auswärtigenPostverwaltungennach
t1cages- einem geringeren Satze bemessensein sollten, als die im Artikel 54. vorgesehene

"

Vergütun , soll es bei dem geringeren Satze sein Bewenden behalten, unbe-

schadet an erweiter Verständigungzwischenden betheiligtenPostverwaltunen.

v111. Zu Akti. Die sämmtlichenBevollmächtigtenertheilensichHegenseitig
die Zusicherung,

ke155. des Veki daß ihre Hohen Re ierun»en mit der Ratifikationdes ertrages zugleichauch die
tmgess im gegenwärtigenZJrotooll enthaltenen Verabredungen, ohne weitere förmliche

Ratisikation derselben, als genehmigtansehen und aufrechthaltenwerden.
Die Ratifikation des Vertrages für den NorddeutschenBund erfolgt durch

dessenPräsidium »

Es wird allseitig eine solcheForm der Ratifikation gewahltwerden , wo-

durch der Gegenstandder letzteren, ohne vollständigeEinriickung der Vertrags-
artikel, hinlänglichgenau bezeichnetwird.

,

Die Auswechselungder Ratifikations-Urkundenwird in Berlinbewirkt werden.

Hiernächstwurde von sämmtlichenHerren Vevollmachtigtendie Unter-

Teichnungdes Vertrages und des Schlußprotokollsm Ie vier Ausfertigungen
ewirkt.

"

Geschehenwie oben.

v. Philipsborn Stephan. Heldberg v. Suttner.

Baumann., v. Spitzemberg Hofacket Zimmer.

(Nr. 85.)
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(Nr. 85.) Postvertrag zwischendem Norddeutschen Bunde, Bayemx WürttembekgUnd
Baden einerseits,und Oesterreich andererseits. Vom 23. November 1«867.

SeineMajestät der Königvon Preußen, im Namen des VorddeutschenBun-
deszSeine Majestät der König von Bayern , Seine Majestat der König ;an
Wurttemberund Seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Baden, einer-

selts, und »emeMajestätder Kaiser von Oesterreich, andererseits,»

von dem
Wunschegeleitet, die gegenseitigenpostalischenBeziehungenimHmblick auf die
CUJetretenen veränderten Verhältnisseneu zu regeln und zugleichumfassendeEr-
lei terungen für den Postverkehrherbeizuführen, haben den Abschlußeines Post-
Vertkages beschlossenund für diesenZweck zu Ihren Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:

AllerhöchstihrenGeneral-Postdirector Richard v. Philipsborn,
AllerhöchstihrenGeheimen Ober-Postrath Heinrich Stephan

und

AllerhöchstihrenGeheimenPostrath A d o lf H eld b e rg;

Seine Majestät der König von Bayern:
AllerhöchstihrenMinisterialrath Michael v. Suttner

und

AllerhöchstihrenGeneral - Direktionsrath J o seph B a u m an n ;

Seine Majestät der König von Württemberg:

Allerhö stihren Kammerherrn, außerordentlichenGesandtenund
bevo mächtigtenMinister an dem KöniglrchPreußischenHofe,
Geheimen Legationsrath Freiherrn Carl v. Spitzemberg

und -

AllerhöchstihrenPostrath August Hofackeri

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

AllerhöchstihrenDirektor der GroßherzoglichenVerkehrsanstalten,
GeheimenRath Hermann Zimmer;

Und Seine Majestät der Kaiser von OesterreichT
AllerhöchstihrenOber-Postrath Franz Pilhalx

Einschr-an Grund ihrer Vollmachtensichüber die nachstehendenArtikel geeinigt
a en. ·

I. Grund-



Anwendbar-

keit des Ver-

trages.

Anstausch der

Postsachen

Transitrecht.

ein geregelterAustausch der im Wechselverkehrwie im
kommenden Briefpost- und Fahrpostsendungenstattfinden.

oder Frachtkartenschlüsse »

unterhalten sind, bleibt der nach Maaßga e des PkmndeklichenBedürfnisseszU

gregfelitidenjedesmaligen Verständigung der bethelllgtenPostverwalkungen vor-

e a en. -

Gebiet einer anderen Verwaltung in geschlossenen
Brief- und Fahrpostbeuteln,bei geringeremUmfangedes Verkehrs auch stückweise,zu
versenden DasselbePechtwird fur die Sendungendes Durchgangsverkehrsgegen-
seitig insoweiteingeraumt, als dieselben,nachdemsie vom Auslande eingegangen,
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I. GrundsätzlicheBestimmungen

Artikel l.

Die Festsetzungendes gegenwärtigenVertrages erstreckensich:

a) auf die Briefpost-und Fahrpostsendungen, welche dem Verkehr der Ge-
biete zweier odermehrerer der

HohenvertragschließendenTheile unter
einander angehören:Wechselver ehr;

b) auf die Briefp0st- Und Fahrpvstsendunen- Welche im Verkehr der ver-

tragschließendenGebiete mit fremden taaten, oder fremder Staaten

Unter sich vorkommen, insofern bei diesem Verkehr die Gebiete von

mindestens zweien der Hohen Vertragstheilnehmer berührt werden:

Durchgangsverkehr.
«

Der Postverkehr mit dem GroßherzogthumLuxemburgwird als zum

Wechselverkehrgehörigangesehen.
Die Bestimmungenüber den inneren Briefpost-und Fahrpostverkehrblei-

ben den einzelnenVertragstheilnehmernüberlassen.

Artikel 2.

Zwischenden Postverwaltungen der Hohen vertra«chließendenTheile soll
urchgangsverkehrvor-

Die Verwaltungen machen sich gegenseitigverbindlich, für möglichstschleu-
nigeBeförderungder ihnen zugeführtenBriefpost- und FahkpostsendnngenSorge
zu tragen. Jnsbesondere sollen für Beförderung der Briefpostsendungenjeder-
zeit die schnellstensichdarbietenden Routen benutzt werden.

Die Hohen vertragschließendenTheile werden dafur Sorge tragen, daß
«

den Postverwaltungendie ungehinderteBenutzung
der Eisenbahnen,Dampf-

fchiffe und ähnlicherTransportmittel überall fu le

dungen thunlichstgesichertwerde.
·

Beförderungder Postsen-

Zwischenwelchen gostanstaltenund Eisenbahn-Postbüreausdirekte Brief-
ehufs des gere elten Austauschesder Sendungen zu

Artikel

Jede Verwaltungist berechtigt,die Sendun en des Wechselverkehrs das

rief - und Fahrpostpacketenoder

oder
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oder bevor sie an dasselbeauszuliefern sind, noch über zwischenliegendeGebiete
der VertragstheilnehmexBeförderungu erhalten haben.

»
Für den Transit über die — renzgebiete sind die Bestimmungen des

. Artikels 54. maaßgebend.

Artikel 4.

·

«

Die Verwaltungender Gebiete, über welche die im vorhergehendenAufhebungdes

Aftekee3s ermahnte Beförderungder Sendungen in geschlossenenPosten oder Trensitgebühs

stUckWelseFuttsinldeyhaben, soweit es sichlediglichum Briefpoftsendungenhandelt-W-
eer GebUhr »Nichtzu beziehen, vielmehr stellen die sämmtlichenVertrags-
ehellnehmexdie Routen ihrer Post ebiete einander fiir den edachten Transit
UUeUegelelechzur Verfügung«Ein gleichesgilt fiir den Transit von Briefpost-
erHUUgeWwelche dem inneren Verkehr eines der Gebiete der Hohen vertrag-
schleeßendenTheile angehören.

« «

Sollten jedoch im einzelnenFalle einer Postverwaltung auf ihrem Gebiete
ledeglechaus der Beförderungder Briefpostsendungeneiner anderen Verwaltung
besondereKostenerwachsen, so werden dieselben, auf Verlangen und Nachweis-
an derjenigenVerwaltun erstattet werden, welche die Beförderungin Anspruch
genommen hat. Dieses erlangen muß, sofern es sich für jenen Zweck um

dauerndebesondereEinrichtungen handelt, thunlichst vor Ausführung derselben
un die betreffendeVerwaltung mitgetheilt werden. Unter demselben Vorbehalt
der Erstattungder Kosten wird dem etwaigen Ersuchen einer Verwaltung um

Flehan eines Postkurses zur Beförderung ihrer Briefpostsendungen im
Gebiet einer anderen Verwaltung entsprochen werden.

Artikel 5.

Bei den Vetabkedun en welche hinsichtlich der Beförderungder Post- Messenqu
transporte auf den gegenseiizigeiiGrenzstreckenzu treffen sind, soll, soweit nicht der Posttmss
nach Maaßgabebestehender besondererEinrichtungen und lokaler Verhältnisseporteauf den

andereFestsetzungenangemessenerscheinen, im Allgemeinenpon dem GrundsatzGWW

Emsgegangenwerden , daß eine jede Verwaltung für die Beförderungder Post-
ibendunen aus ihrem Gebiet bis zur gegenüberliegendenGrenzpoststationdes

mach arten Gebiets zu sor»en hat. ,

sta t
JederPostanstaltfa· en die Gebührenvon »denReisendenund das Ueber-

daschPorto insoweit zu, als sie die Kosten der Beförderungtragt Sie berechnet
· Personengeldnach ihrem eigenenTarif und bestimmt das Freigewicht fürIhre

nglgfsstreckeIIIIchtlich der Ueberfii run der Eisenbahn-Posthausorte auf den

Even-ZellelUJddie BestimmungeikidesbesonderenStaatsverträgepbeziehungsweise
Spezla vereinbarungenmaaßgebend.

— Artikel 6.

Dle Entfernungenim Verkehrzwischenden·einzelnenPostgebietenwerden eurer-»unge-

aUsschließlichna e k
«

»

10 .'
.

·

s Moos

bestimmt
ch g ogiaphischen.Meilen, zu auf Einen Aequatorsgiad

Be-



Behufs Ermittelung der dem Tarif zu Grunde zu legendenEntfernungen
wird das gesammte Postgebiet der Vertragsmitgliederin quadratischeTaxfelder
von zweigeographischenMeilen Seitenlängeeingetheilt Der direkte Abstand des

Diagoncilkreuzpunktsdes einen Quadrats von dem des anderen Quadrats bildet
die Entfernung, welche für die Tasirung der Sendungen von den Postanstaltew
des einen nach denen des anderen uadrats maaßgebendist. Die von Quadrat-
seiten durchschnittenenPostorte werden dem östlich,südlichoder südöstlichan-

grenzendenQuadrate
lzugezähltBruchmeilen b eiben unberücksichtigt.

Artikel 7.

Gewicht Für die Gewichtsbestimmungenbeim Postverkehr ist bis auf Weiteres als
Gewichtseinheit das Zollpfundmit der Eintheilung in 30 Loth und der Unter-
abtheilung des Lothes in Zehntelmaaßgeben.

«

Artikel 8.

Münzmäh,
Die Zutaxirung, Vergütungund Abrechnung erfol t bei der Briefpost,

umg. wie bei der Fahrpost, in der LandesmünzederjenigenPo behörde,welchedas
Porto einzieht.

Die Zahlung der Beträge aus den vierteljährlicheiiAbrechnungenzwischen
den Postverwaltungen geschiehtin der Landesmünzederjenigen Postverwaltung,
welcheeine Herauszahlung zu empfangenhat. -

Artikel 9.

Am m e. In Beu auf die äußereBeschaffenheitund Behandlungder Post-
schaffenßheitxkidsendungenbeizdgerAuf- und Abgabe und bei der Weiterspedltlon gelten die
Behandlung zwischenden Postverwaltungen zu verabredenden besonderen»Reglementsund

derPssstssndwInstruktionen,beziehungsweisedie Festsetzungender Vertrage mit auswär-
SM tigen Staaten.

Soweit in diesen Reglements, JnstruktionenU·ndVerträgenbesondere
Bestimmungennicht getroffen find, finden die fur den inneren Verkehr bestehen-
den Vorschriftender einzelnenPostverwaltungen Anwendung

Artikel 10.

Eintheilung Zur Briefpost gehören:

TssPoststUwBriefe ohne deklarirten Werth,
«

.

Drucksachen,
Waarenproben,
Postanweisungen,und

Zeitungen.
Das Gewicht der Briefe, Drucksachenund Waarenproben darf 15 Loth

nicht überschreiten-Wegen der portofreienGegenstände
und der Sendungen vom

Auslande sind die Bestimmungenin den Arti eln 26. und 50. maaßgebend.
Zur



Zur Fahrpost gehören:

Zacketemit und ohne Werthsdeklaration,
riefe mit deklarirtem Werth, und

Briefe mtt Postvorschiissen.

Il. Briefpost.

Artikel 11.

Das Briefportobeträgtim Wechselverkehrauf alle Entfernungen: Vkiefppm

as) fUr denåewöhnlichenfrankirten Brief bis zum Gewicht von Einem Zoll-
loth eins)ließlich:1 Silbergroschen oder 3 Kreuzer (in den Gebieten mit
der SuddeutschenGuldenwährung)oder 5 Neukreuzer,·bei größerem
Gewicht:2 Silbergroschen oder 7 Kreuzer oder 10 Neukreuzer,«

b) für den gewöhnlichenunfrankirtenBrief bis zum Gewicht von Einem

Zollloth einschließlich:2 Silbergroschen oder 7 Kreuzer oder 10 Neu-

kreuer,«bei größeremGewicht: 3 Silbergroschenoder 11 Kreuzeroder
15 eukreuzer.

Artikel 12.

t
Die Postanstaltenhaben, nach nähererAnordnungder ein elnen Verwal- Freimarkm

Unzen,Freimarken zur Frankirung der Postsendun en für das ublikum bereit und Franke-

ZketzeiåjtettiHändzu demselbenBetrage abzulassen,wefcherdurch den FrankostempeleUVeris·
ne I .

Es bleibt der Entschließunder Postverwaltungen überlassen,den Post-
gmstaltenauch den Verkauf von Frankaouvertsaufzutragen, und, außerdem

Curchden FrankostempelbezeichnetenWerthbetrage, eine den Herstellungskostender
ouverts entsprechendeEntschädigungeinzuheben

«

Artikel 13.

Die mit Freimarken oder Franko-Couverts unzureichendfrankirten Briefe
.

.

» i I r

u i b
«

uxlrkegltegender Taxefur sunfrankirteBriefe, jedochunter Anrechnungdes WerthsFratktkzklirrxekchkn
e

erwendetenFreimarken oder Franko-Eouverts.
»

Die Verweigerun der Na a lun des ortos gilt ür eine Verwei erun
der Annahmeder Sendsmgchzh g P f g g

Artikel 14.

Andere Freimarken oder Franko Couverts als die"
’ " ·

»

·

- jemgen des Po ebiets m
r «

geelgem
die

Auflieferungxderzu frankirendenSendung stattsindet, sinsögungültigmitgksstxtkkes
-

Unsin- wielchemit arken oder Couverts eines anderen Postgebiets versehen»der Franks-
zUI Auslese-Enggelangen, werden als unfrankirtbehandelt, und die Marken Eos-MS ein-r

oder COUVektstempBlals ungültigbezeichnet. Man Ver«

WsøcsesbL IM. «13
Markttag
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Sind aber der leichen Sendungen des Wechselverkehrsnach demjenigen
Gebiet bestimmt, we chem die Marken oder Couverts angehören,so zieht die

empfangendePostanstalt von dem Adressatennur das nach Abzug des Werths der

Markenoder des Couvertstempels verbleibende Porto ein , oder vergütetauf
sonstigeWeise dem Adressatenden Betrag der unrichtigverwendeten Werthzeichen.

Artikel 15.

Drucksachen. Für Drucksachenwird im Falle der Borausbezahlungund wenn sie, ihrer
Beschaffenheitnach, den reglementarischenBestimmun en entsprechen, ohneUnter-

schied der Entfernung, der Einheitssatz von z Si bergroschen beziehungsweise
1

Klreuzer
oder 2 Neukreuzernfür je 2z Loth oder einen Bruchtheil davon

er o en.h
Für Drucksachen, welcheunfrankirt oder unzureichendfrankirt zur Absendung

gelan en, oder den
reglementarischenBestimmungen nicht entsprechen, sonst aber «:

zur ersendung mit er Briefpost sich eignen, wird das Briefporto wie für sp-

unfrankikteBriefe erhoben, jedochunter Anrechnung des Werths der verwendeten ?

Freimar en. -

Riicksichtlichder Auslegung der reglementarischenVorschriftenüber Druck-
sachen ist, insoweit es sichnicht um unzweifelhafteBersehen handelt, jederzeitdie

Ansichtder Postanstalt des Aufgabeortsmaaßgebend.

«

Artikel 16.

Wagnan
- Die Bestimmun en des vorhergehendenArtikels 15. finden auch Anwen-

bm (Waaren-dungauf die mit der cIZJostzu versendendenWaarenproben (Waarenmuster).
must«)« Werden Waarenproben mit Drucksachenzusammengepackt,so kommt eben-

falls die im Artikel 15. festgesetzteTaxe nach Maaßgabedes Gesammtgewichts
der Sendung zur Anwendung.

"
·

Artikel 17.

Rekpmmasp Es ist gestattet, Briefe, Drucksachenund Waarenproben Unter Rekvtw
dation. mandation abzusenden. ,

In solchemFalle ist, außerdem Porto, eine Rekomiiiandationsgebührvon

2 Silbergroschen oder 7 Kreuzernoder 10 Neukreuzern zu entrichten. Dieselbe
wird jederzeitLzugleich

mit dem Porto eingehoben.
,

«

Dem bsender einer rekommandixtenSendungWerd auf Verlangen eine i
Empfan·sbescheinigungdes Adressaten(RU»ckscheIn-VetVUVRezepissOdurchdie Post-
an alt geschafftHierfür wird eine weitere Gebuhr von 2 Silbergroschenoder
7 reuzern oder 10 Neukreuzernerhoben, welcheder Absenderbei der Einlieferung
zu entrichtenhat.

k,.«.z--4-sk...s-.
,-.--
—

.«..-;(
«-.«-."«»".....-.

.

...:.-.,

Artikel 18.

Ersptzkeistung Für eine abhanden gekommenerekozmmandirteSendung wird, mit Aus-
sür kekommawnahmeeines durch die eigene Fahrlassigkeitdes Absenders, durch Krie , durch
dirte Sendun- unabwendbare Folgen von Naturereigmssenoder durchdie natürlicheBeschaffenheit
gen. der
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der Sendung herbeigeführtenVerlustes, dem Absendereine Entschädigunvon
«

14Thalern oder 24z Gulden»SüddeutscherWährung oder 21 Gulden « ester-
reichischerWährung geleistet.
Für die Beschädigungeiner rekommandirten Sendung, sowie für den durch

verzögerteBeförderungoder Bestellung einer rekommandirten Sendung entstan-
denen Schaden wird Seitens der Post kein Ersatz geleistet.

Den rekoinmandirten Sendungen werden in Betrefs der Ersatzleistungdie
zur BeförderungdurchEstafette eingeliefertenSendungen gleichgestellt

Dem Absendergegenüberliegt die ErsatzpflichtderjenigenPostverwaltung
ob- Welcherdle Postanstalt der Aufgabe angehört.

Der An ru au Ent ädi un an die Post erlischt.mit Ablauf von

sechsMonaten ,spvof1)ichigeEiåliefärunder Sendung an gerechnet. Die
Verjährungwird durch Anbrin ung der Re lamation bei derjenigenPostverwal-
tungunterbrochen,welcher die sJSJostanstaltder Aufgabe angehört.Ergeht hierauf
eine abschlägigeBescheidung,so beginnt vom Empfange derselben eine neue Ver-

Iahrungsfristvon sechs Monaten , welche durch eine Reklamation gegen jenen
Bescheidnicht unterbrochen wird.

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressaten in denjeni en Fällen
erhoben werden , in welchen der Absender nicht zu ermitteln ist, oder ie Verfol-
gung seines Anspruchs dem Adressatenzuweist.

Wenn eine Postverwaltun für eine erweislichnicht in ihremBezirk ver-

tokrn gegangene rekommandirte endung dem Absender Ersatzgeleistet hat, so
Ist sie von derjenigenVerwaltung unverzögert u entschädigen,welche»die Sen-
UUgvon ihr übernommen hat. Diese letztere erwaltung ist befugt, in gleicher

Wele ihren Re reß egen die nächstfolgendeVerwaltung zu nehmen«Den
Schaden trägt FchließizichdiejenigeVerwaltung, welche weder die richtigeBe-
ellUUginoch die Ueberlieferung an eine andere Postverwaltung nachweisenkann.

, Für den Verlust einer in einem Transit-Briefpacketebesindlichenrekomman-
drrten Sendunghat die transitgebendeVerwaltung nur in«demFalle zu haften,
wenn das ganze Briespacket währendder Beförderungin dem Transitgebiete
abhandensgekommen ist , oder wenn nachgewiesenwird , daß die rekommandirte

endUUgwährendder Beförderungim Transitgebietein Verlust gerathen ist.

ein FUr»Verlqurekommandirter Sendungen, welche QUfden!Trfmspprtdurch —

b
e

guswartigeeförderungsanstalteintreten, finde-DMspWEItmcht ,M Folgeest erer Verträgeeine Verbindlichkeitzur Ersatzlekstungbestehriem Ersatz-
apsptruchiden Postverwaltungender Hoheit vertragschkeßendenTheile gegenüber-mch statt. Jst jedoch in diesem Falle die Einlieferung innerhalb eines Post-
ebIetTder HohenvertragschließendenTheile erfolgt, Und will der Absenderseine
Uspruche.gegen die auswärtigeTransportanstalt geltend machen- so hat die

POstVErIPUUIZUOvon welcher die Sendung unmittelbar dem Auslande zugeführt
WOrdeU Ist- Ihm Beistandzu leisten.

«

Ein Ersatzanspruür ni t rekommandirte Sendungen sindet gegenüber
den Postverwaltungen statt«ch

A t.130 r .
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Artikel 19. -

Jm Wechselverkehrder Postgebiete der Hohen vertragschließendenTheile
können,von einem durch die Postverwaltungen näher zu verabredenden Termine

an, durch die Briefpost Zahlungen bis zum Betrage von 50 Thalern oder

87ä Gulden SüddeutscherWährung oder 75 Gulden OesterreichischerWährung
einschließlichim Wege des Postanweisungs-Berfahrensvermittelt werden.

Die Gebühr beträgtfür Zahlungen
bis zum Betrage von 25 Thalern oder 433 Gulden SüddeutscherWährungoder

37-;sGulden OesterreichischerWährung:
2 Silbergroschen oder 7 Kreuzeroder 10 Neukreuzer,«

im Betra e über 25 Thaler bis 50 Thaler oder über433 Gulden bis 87z Gulden
Süddeuts er Währung oder über 37z Gulden bis 75 Gulden Oestekreichischer
Währung:

4 Silbergroschen oder 14 Kreuzeroder 20 Neukreuzer.
Der an dem Postanweisungs-FormularbefindlicheCoupon kann vom Ab-

sender mit schriftlichenMittheilungen jeder Art versehenwerden, ohne daß eine
weitere Erhebungstattfindet

,

Die Gebuhr ist bei der Aufgabe-Postanstaltzu entrichten.
Auf Postanweisungen eingsezahlteBeträgekönnen auf Verlangendes Ab-

senders durch die Postanstalt am Aufgabeorte auf telegraphischemWege der

Polstanstalt
am Bestimmungsorte zur Auszahlungüberwiesenwerden« In diesem

Fa e hat der Abfender, neben der Postanweisungsgebührund neben der Gebühr
für das Telegramm, die Expreßbestellgebührfür Besorgung der Depesche im

Auf abeorte vom Postbüreau bis zur Telegraphenstation,wenn letztere sich nicht
im ostgebäudemit besindet,nach dem am AufgabeorteüblichenSatze zu Gunsten
der Aufgabe-Postanstaltzu entrichten. Sofern die Anweisungnicht poste restante

adressirt ist, sind für die Abtragung des Postanweisungs-Telegrammsan den

Adressaten,welchevon der Auszahlungs-Postanstaltdurch einen Expressexierfol t,
die für die expresseBestellung von Briefpostsendungenfestgesetz.tenGebuhren( r-

tikel 20.) einzuziehen.
» « ·

Für die auf Postanweisungen eingezahltenBetrage wird in demselben

älknilfangz
Garantie geleistet, wie für Sendungen mit Werthsdeklaration (Ar-·

e 48. .

Artikel 20,

Briefpostgegenstände,auf deren Adresse der Absenderdas schriftlicheVer-
langen ausgedrückthat, daß sie durelz

einen

Ekpressenzu bestellensind, müssen
von den Postanstaltensogleichnach er Ankunt dem Adressatendurcheinen be-

sonderenBotenzugestelltwerden,
«

EineRekonimandation der Expreßsendungenist nicht erforderlich
Fur Expreßbriefpostsendungennachdem Ortsbestellbezirkeder Bestimmungs-

PostanstaltIst die Expreßbestkllgebuhrnach dem Satze Von 2435Silbergroschenoder
9 Kreuzern oder 15 Neukreuzernzu erheben.

«

Die
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Die Entrichtung dieser Gebü r kann vom Ab ender e ol en oder dem

Adressatenüberlassenwerden.
h s rf g ,

«FürExpreß-Briefpostsendungennach dem Landbestellbezirkegilt-als Regel,
daßdie Expreßbestellgebührvon dem Adressaten zu entrichtenist, und zwar mit
dem Betrage, welcher dem Boten für die Ausführungder Expreßbestellungnach
dem ortsüblichenSatze vergütetwird.

. JUsOfeM deljEäpreßboteGeldbeträgezu Postanweisungemmitzu über-
bUU en hat- stilld·te(- preßgebührdas Doppelte des Satzes fur die Expreß-
besteung gewohnlicher riefpostsendungenbetragen.

be
Die Expreßgebührwird stets von der Postanstalt des Bestimmungsorts

zogen.

Artikel 21.

Für Briefpostgegenstände,welche dem Adressaten an einen anderen als Nachzusendende
den auf der AdresseursprünglichbezeichnetenBestimmungsort nachgesendetwer- Briefpostgsgew

t sällgyfindet aus Anlaß dieser Nachsendung ein weiterer Portoansatzständss
a .

« Wenn die Nachsendung nach dem Gebiet des Aufgabeorts erfolgt, so
Wkrdbei unfrankirten Briefen von der Postanstalt, welche die Nachsendung be-

wlkktidas,Porto in demselben Betrage und in derselben Münzwährungange-
kechnehwie dasselbevon der Postverwaltung des Aufgabegebietsangesetztworden

spar- wpgegendiese Postverwaltung den Portobetragnach Maaßgabe des für
Ihre Wahrungbestimmten Satzes erhebt.

Nachzusendenderekommandirte Briefpostgegenständewerden auch bei der

Nachsendungals rekommandirt behandelt. Eine nochmaligeErhebung der Re-

klUmnandationsgebührfindet dabei nicht statt.

d »WennPostanweisungen des inneren Verkehrsaus Anlaßvon Nachsen-
dUUgm den Wechselverkehrübergehen,so unterliegen dieselbeneiner Nachtaxein

egEBetrage,welcher an der für den WechselverkehrfestgesetztenPostanweisungs-

scthknach Abzug der für den inneren Verkehr bereits erhobenenGebührnoch
eh t. Der Betrag wird gleichdem Briefporto durch Zutaxirung eingezogen.

Artikel 22.

deres
ur die»RücksendungunbestellbarerBriefpostgegenständewird ein beson- Unbesteqbare

anstatt
orto naht angesetztWaren dieselbenUnfranktrt-»so Wird Von der Post- Briefpostgegen-

Porto-.Welchedie Rucksendungbewirkt, das für den«Hinweg an esetztgewesenestcknd2.

dasselbemdetleelbenBetrage und in derselben Wahrung zurü gerechnet, wie
"

UrsprunglichangekechnetWar, wogegen die Postverwaltung des Aufgabe-

eerUebEJortobetragsnach Maaßgabe des für ihre Währung bestimmten

Der BetragunbestellbarerPostanweisun en wird dem Absender, sobald
derselbezu ermittl

- » .
» »

nicht statt
e n ist, zuruckgezahlt.Eine uckerstattungder Gebuhr findet

Art.
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Artikel 23.

Poxtobezug. Jede Postverwaltung hat das Porto und die Rekommandationsgebühr
für alle Briefe, Drucksachenund Waarenproben zu beziehen, welche bei ihren
Postanstalten ein eliefert werden.

«

,

Die Gebiinfür Postanweisungenwird zwischender Postverwaltung des

Aufgabegebietsund der Postverwaltungdes Bestimmungslandeshalbscheidlich
getheilt. Bei nachzusendendenPostanweisungen, welcheursprünglichdem inneren

Verkehrangehörten,ist die ursprünglicherhobeneGebührmit zur Theilungheran-
zuzie en.

Es bleibt der,Verständigungunter den Postverwaltungender Hohen ver-

tragschließendenTheile vorbehalten, den Modus des Portobezuges nach Maaß-
gabe der sich ergebendenErfahrungen in der Weise zu regeln, daß eine jede
Verwaltung dieljenigenPorto- oder Frankobeträgezu beziehenhat, welche bei

ihren Postansta ten emgehobenwerden.

Artikel 24.

Laufschrekbm Für Laufschreiben,die von Privatpersonen veranlaßtwerden, ist eine Ge-
bühr von 2 Silbergroschenoder 7 Kreu ern oder 10 Neukreuzern u erheben,
welche die Postverwaltun bezieht,deren ebiet die Aufgabe-Postanstathangehört.
Ergiebt sich, daß die Re lamation durch Verschuldender Post herbeigeführtist,
so sindet die Rückzahlungder Gebiihr statt.

Artikel 25.

Augschcießuug Außer den in vorstehendenArtikeln vereinbarten Taxen und Gebühren
von Nebeuge-dürfen für die Beförderungvon Briefpostsendungenkeinerlei weitere Gebühren
bühtms erhoben werden. -

Die KaiserlichKöniglichOesterreichischeVerwaltung behältsich jedochvor,
die Ortsbriefbestellgebührdort, wo eine solchenoch besteht, vorläufig fortzuerhe-
ben. DieseGebühr soll indessenüber ihren dermaligenBetrag keinenfalls erhöht,
vielmehr nach Thunlichkeitganz aufgehobenwerden.

»

Artikel 26.

Bestimmungen Die KorrespondenzsämmtlicherMit lieder der Regentenfamilienin den

übkrpithrtwGebietender Hohen vertragschließendenTheile wird ohne Beschrankungauf ein
steck-m bestlmmtes Gewicht portofrei befördert. »

Ferner werden bis zum Gewicht von 1 Pfund einschließlichgegenseitig
portofrei befördert:die Korrespondenzenin reinen Staatsdienstangelegenheitenvon

S»taats-und anderen öffentlichenBehördendes einen Postgebietsmit solchenBe-

hordeneines»anderen, wenn sie in der Weise beschaffensin , wie es in dem Auf-
gabegebietfur»die Berechtigungzur Portofreiheit vorgeschriebenist. Den Staats-
und anderen offentlichenBehördensind in dieser Zinsicht1ene alleinstehendenBe-

amten, welcheeine Behörderepräsentiren,gleichgeellt.
Die Korrespondenzder Gesandten an ihre Regierungenist portopflichtig.

. Fur
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Für Postanweisungenfindet eine Portofreiheitin der Regel nicht Anwen-

dxmiäj
Nur in den Fällen,in welchennachMaaßgabeder Bestimmungenüber

dIe ortofreiheiten bei der Fahrpost (Art. 47.) Geldsendungenportofrei zu be-

fyrdernsind, kann-·jedocherst vondem im Art. 19. vorbehaltenen Termine ab,
die Zahlung auch im Wege der Postanweisun unentgeltlichvermittelt werden.

Die bei der AbsendungSeitens der Jostverwaltungdes
Aufgabegebietsals portofreie Korrespondenzbe eichnetenund als solchebehandelten endungen

werden am BestimmungsorteohnePortoansatz ausgeliefert

Artikel 27.

Die Postanstaltender Hohen vertragschließendenTheile besorgen die An- Zeitungsdebit«

Uahme HerAbonnements und die Ausführung der Bestellungen auf Zeitungen
Und Zeltschriftemsowie deren Bersendung und Abgabe an die Abonnenten.

Eine unentgeltlicheVertheilung von Probenummern findet nicht statt.

Artikel 28.

Die Gebührfür den Debit der Zeitungen und Zeitschriftenbeträgt25 Pro- Betrag der

zent des Preises , zu welchem die versendendePostanstalt die Zeitung von dem Zeltmsgspwvis

Verlegerempfängt(Netto-Einkaufspreis). Bei Zeitun«en, welcheseltenerals mo-sio"«
’

natlich vier Mal erscheinen,wird die Zeitungsproviszionauf 12z Prozent des

Netto-EinkaufspreisesermäßigtIn allen Fällen ist "edochmindestens der Betrag
VOU 4,Silbergroschenoder 4 Kreuzern oder 20 eukreuzernjährlichfür jede
ctbonmrteZeitung oder Zeitschriftzu erheben.

Artikel 29.

Die Zeitungsprovisionwird zwischender bestellendenund der absendenden Bezug der

Postankglthaibscheidrichgetheilt. « »
seitens-Mo-

zaßtsich der Betrag nicht ganz gleichbis auf«volle Biertelgroschenoder VIsiM
»

volle Kreuzeroder volle Neukreuzertheilen, so verbleibt der großereBetrag der
absendendenPostanstalt

Artikel 30.

Bei dem Abonnement sind die Verlagsbedingungenzunächstmaaßgebend.Abonnements-

b ,Jn der Regel kann auf einen kürzerenZeitraum als ein Vierteljahrnichtbedingungew
a

onnithwerden.
. ekkungsbestellungenauf einen längerenZeitraum als denjenigen welcher
m

ddek.Zeitungspreislisteder Postverwaltung des Verlagsgebietsangegebenist,
sm mcht ziixiissig

ti reisanderungenfür das nächsteAbonnement sollen nur dann Berück-
sichZUUSLinden-wenn solcheSeitens des Verlegers mindestens Vier Wochen
Vor em egmn desAbonnements der BerlagspostanstaltangezeigtWerden«

Artikel 31.

Die im Art. 28. festgesetztegemeinschaftlicheZeitungsprovision begreift Zeitung-soe-
nichtstellgecd.
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nicht die Gebührfür Ablieferung der Zeitschriftenin die Wohnungen der Abou-
nenten »in sich. Die Bestimmungenüber das zu erhebendeBestellgeldbleiben
den einzelnenVerwaltungen überlassen.

-

Artikel 32.

Nachsendung Verlangt ein Abonnent die Nachsendungeiner Zeitungan einen anderen als
von Zeitungen den Ort, für welchen er die Bestellung gemachthat, so hat die Ueberweisungder

Zeitung an den anderweiten Bestimmungsort nach der Wahl des Abonnenten
von der Postanstalt des Bestellungs- oder von der Postanstalt des Berla sorts

zu erfolgen, und»habendie betreffendenPostanstalten sichhierüberdie erärdev
liche amtliche Mittheilung zu machen. Für die Ueberweisiingder Zeitung ent-

richtet der Besteller bis zum Schlusse der Abonnementsperiodezu Gunsten der-

jenigen Postanstalt, bei welcherdie Bestellung durch ihn zuersterfolgt ist, sowie
derjenigen, welche die Zeitung bei der Nachsendungzu distribuiren hat, eine

zwischen beiden gleichmäßigzu theilende Gebühr von 10 Silbergroschenoder
35 Kreuzern oder 50 Neukreuzern.

Kommen mehrnialigeUeberweisungeneiner Zeitung aus einem Gebiet
in das andere vor, so ist die Ueberweisungsgebührbei»jedersolchenUeberweisung
in Ansatz zu bringen«Jnsofern jedochdie Zeitun wieder nach dem Orte über-

wiesen wird, wo das Abonnement ursprünglichattgefundenhat, ist für die

desfallfigeUeberweisungeine nochmaligeGebührnicht zu erheben.
.

Wenn die Nachsendung einer bisher durch die Post noch nichtbezogenen,
sondern von einem Abonnenten direkt beim Berleger bestelltenZeitung verlangt

·

wird , so ist für die Nachsendung die Zeitungsprovisionnach Maaßabe der

Bestimmungen der Artikel 28. und 30. vom Absenderzu entrichten. Die heilung
erfolgt nach Artikel 29. halbscheidlich »

’

In gleicherWeise werden die IZwischen
den Zeitungsredaktionenzur Ver-

sendunggelangendenTauschexemplareehandelt.

III. Fahrpost.

Artikel 33.

Poktobekech- Das Porto für Fahrpostgegenständeim Wechselverskehrwird nach der
nuvg«

geradlinigenEntfernung zwischenAbgan s- und Bestimmungsort, ohne Rück-
i cht auf die Grenzen der. einzelnenGe iete und auf die Spedition in Einer

Summe berechnet. Bezüglichder Feststellungder Entfernungensinddie Be-

stimmungenim Artikel 6. maaßgebend.»
«

Für jede Fahrpostsendungwird em Gewichtportound bei Sendungen
mit deklarirtemWerth außerdemeine Assekuranzgebühr(Werthporto) erhoben.

Bei S»endungenmit Postvorschußsptrittdem Porto und der etwaigen
Assekuranzgebuhrdie Postvorschußgebuhrhinzu.

Die Sendun en können entweder vollständigbis zum Bestiminungsorte
frankirt oder unfran irt abgesandtwerden.

Art.
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Artikel --34. «

Das Gewichtporto für Packetebeträgtpro Zollpfundt Gewichtporto

bis 5 Meilen ; ................... .. 2 Pfennige, —
f« PM

über 5—— 10 Meilen . . . . . . . . . . . . .. 4 -

- 10—— 15 -
. . . . . . . . . . . . .. 6

- 15—— 20 -
. . . . . . . . . . . . . . 8 -

- 20— 25 ,- ............ .. 10 -

- 25———30 - 1 Silbergr. —- -

· - I ·

«

2 -

- - 1 - 4 -

- 50— 60 - 1 - 6 -

- 60—— 70 - 1 -

«

8 -

- 70—— 80 -
. . . 1 - 10 -

- 80— 90 -
. . . 2 - —- -

- 90——100 -
. 2 - 2 -

- 100——120 - 2 - 4 -

- 120———14() 2 - 6 -

- 140—160 2 8 -

- 160——180 2 - 10 -

und so weiter für je 20 Meilen 2 Pfennige mehr«

UeberschießendeGewichtstheile unter einem Pfunde werden für ein«volles
Pfund gerechnet F

«

Als Minimalsätzefür ein Packet werden erhoben:
bis . . . . . .. 5 Meilen: 2 Sgr. oder 7 Kr. oder lp Nkr.,
über 5 bis 15 - 3 - . 11 - - 19 -

- - - 4 - - - - -

« - - 5 - - - - -

50 Meilen . . . . .. 6 - - - - -

.ed Wenn mehrere Packete zu derselbenBegleitadressegehören,so wird für
I es einzeer Packet die Taxe selbstständigberechnet.

Artikel 35.

st
Dass Gewichtportofür Briefe mit deklarirtexnWerth und für Briefe Gewichipokip

EtlnzFootstvorschußbeträgtbis zUM Maximum des zUlassIgenGewichts der Briefe für Briefe mit
»

«
. .

· deklarirtemh
.em·schlleßllch)«

Werth und für

lZTs— — — . 5 Meilen: lz Sgr. oder 6 Kr. oder 8 Nkr., VkiefemitPost·
Ubek 5 bis 15 - 2 .- - 7 - - 10 - vorschue

-
- - Z - - - - -

-
I I 4 - - - -

«

-

- 50 Meilen . . . . . .. 5 - - 18 - - 25, -

Bandes-Geisen 1868.
»

14 Art.
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Artikel 36.

Assekukcmz- Die Assekuranzgebührbeträgt:
Gebühr.

bis 50 Thlr. über 50 Thlrs bei größeren
, bis 100 Thlr. S

" «

oder 8lä Fl« oder über 8792Fl. ltötölggkrfuxdlxrdeSüdd. oder
big17»5bFl.7?ü175 Fl Südd»

«
o er u er .

« «

«5 F1«Oestm
bis150 wessenoder 150 Fl.

einschließlich eins cießiich Oesterk.

bis 15 Meilen . . . . . . . . . . . . . . .. z Sgr. 1 Sgr. 1 Sgr.
über 15 bis 50 Meilen . . . . . . .. 1 - 2

"

. 2 .

- 50 Meilen . . . . . . . . . . . . . .. 2 - 3 - 3 -

Uebersteigtdie deklarirte Summe den Betra von 1000 Thalern oder 1750
Gulden SüddeutscherWährung oder 1500 Gu den OesterreichischerWährung,
so wird für den Mehrbetragdie Hälfte der obigen Assekuranzgebührerhoben.
Gehörenmehrere Sendungen mit deklarirtem Werth zu derselbenBegleit-

adresse,so wird für jede Sendung die Assekuranzgebührselbstständigberechnet.

Artikel 37.

Umrechnung Die nach Maaßgabeder Bestimmungender vorstehendenArtikel 34. und

bererschiedew36. in SilbergroschenausgerechnetenPortosätzewerden »inden Post ebieten mit

Fugnganderer
Währuncgrmöglichstgenau nach den gegenseitigmitzutheilenden eduktions-

rungjmg·tabellen in die hebungsmünzeumgerechnet. »

Taxbruchtheilewerden auf volle Viertel-Silbergwschenbezlehlmgsweiseauf
volle Kreuzeroder auf volle Neukreuzererhöht.

Artikel 38.

Von einem durch die Postverwaltungennäherzu verabredenden Termine
an können durch die Postanstalten Postvorschussebls zur Höhevon 50 Thalern
oder 87z Gulden SüddeutscherWährung oder 75 Gulden Oesterreichischer
Währunggeleistet werden. Für Transvortauslagenund Spesen, welche auf

SendutZenhaften, sind Vorschüsseauch m einem hoheren Betrage zulässig.
ie Auszahlung des Betrages am Orte der

Aufgabekann im Allgemeinen
UUPselbstbei verzögerterEinsendung des Von·der Aufgae-Postanstaltbeigegebenen
Ruckseheinsnichteherverlangt werden, als bis der Rückscheinmit der Bemerkung,
daß die Einlösungekfol t sei, zurückgekommenist.

Die außer dem orto ec. für die Sendung(Artikel 34. beziehungsweise

Postvorschüsse.

35. und 36.) zu erhebendeGebührfür den Postvorschußbeträgt:für jedenThaler
'

oder Theil eines »Thalerseinen halbenSilbergroschen,für jedenGulden oder Theil
eines Guldens SuddeutscherWährungeinen«Kreuzerund für jedenGulden oder Theil

ei-

-

x..-
...

g-.
s.

..

s.-.s«
Ohne-Jedem
s-

O

«
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eines Guldens OesterreichischerWährungljtos Neukreu er , mindestensjedochfür
den ganzen Betrag den Satz von 1 Silbergroschenbeziegungsweise3 Kreuzernoder

Neukåeuzemb hline Voraus eza ung des Portos und der Gebübr ist nicht not wendig«
dochkann die Zahlung nicht getrennt erfolgen.

h ,

Artikel 39.

»
Für die Begleitadressenzu Fahrpostsendungenkommt ein besonderesPorto Begleit-

Ulchtin Ansatz« Adressen.

» Die Postverwaltungenwerden darauf Bedacht nehmen, daß, sobald die

Verhaltmssees gestatten, zu den Be leitadressengedruckteFormulare in Anwen-

dung kommen. Der Zeitpunkt der inführungdieserFormulare wird unter den

erwaltungengemeinsamverabredet werden.

Artikel 40.

Zurückzusendendeoder nachzusendendeFahrpostgegenständewerden wie Sen- Postskberkch-
dUngenbehandeltund taxirt, welche an dem Orte , von wo aus die Rücksendung VERM-
bezkthngsweiseNachsendun erfolgt, nach dem ursprünglichenAufgabeortebezie-dungenMem
hungsweisedem neuen Besizimmunsorte aufgegebenwerden. Fahkpostgegesp

d,
Fur die Rücksendungoder achsendungvon

Postvorschußsendungen
wird standen.

IS Voxschußgebührnicht noch einmal angesetzt; dies ilt auch für Wenigenalle- m welchen solcheSendungen aus dem inneren Verkehrin den echsel-
verkehkUnd umgekehrtübergehen.

Artikel 41.

, »Nebengebührenbei der Aufgabe von chrpostsenPUUgeUsollen nicht neu Nebengebührem

Ungefuhkxund keinenfallsüber die dermaligen atze erhoht werden.

.
,

Die Feststellungder Gebührenfür die Bestellungder Fahrpostsendungen
In die Wohnungender Adressatenwird jeder Verwaltung anheimgestellt

Artikel 42.

Adr Fahrpostsendungembezüglichderen der Absenderdurch Verwerk auf der Bestellung

erfokssedas Verlangenausgedrückthat , daß die Bestellung durcheinen ExpressenvokxdFahkpost.

m gensoll, sind sogleichnach der Ankunft dem Adressatennach Maaßgabeder gezrxkxzexressmehendenBestimmungendurch einen besonderenBoten zuzustellm
s «

1) Bei Expreßbestellungenim Ortsbestellbezirke der Postanstaltt
. Es gilt als Grundsatz,daßmindestens alle Sendungen im dekla-

mten Werth bis zu 50 Thalern oder 87 Gulden SüddeutscherWäh-
rung. oder 75 Gulden OesterreichischerWahrun einschließlich, oder im

Gewlchtbis u 5 Pfund einschließlichdem Adrekssatendurch den Expreß-
then In die ohnun zu überbringensind, soweit nicht etwa zollamtliche
Vorschklftenentgegen ehen.

B
.
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Bei Sendungen mit deklarirtem Werth von mehr als 50 Thalern
oder 873 Gulden SüddeutscherWährungoder 75 Gulden Oesterreichi-
scherWährung, beziehungsweisevon mehr als 5 Pfund erstrecktsich
die Verpflichtung der Postverwaltung zur expressenBestellung in die

Wohnung des Adressatennur auf das Formular zum Ablieferungsschein
beziehungsweisedie Begleitadresse.

Die Expreßgebührfür Fahrpostsendunen wird in allen Fällen, in

welchen die Sendungenselbst durch Expresfenbestellt werden , mit dem

doppelten Betrage der nach Artikel 20. sich ergebendenGebü r für die

e«presseBestellung von Briefpostgegenständenim Ortsbestell ezirke der

ostanstalterhoben. Jn den Fällenhinggemin welchennur die Scheine
oder die Begleitadressenzur expressen« estellunggelangen, kommt der

einfacheBetrag der ExpreßgebührfürBriefpostgegenständezur Anwendung

2) Bei E preßbestellungen nach dem Landbestellbezirke der

Postanftalk
Die Berpflichtun der Postverwaltung zur expre en Bestellung in

dieWohnung des Adsessatenerstrecktsich auf das Fixsrmularzum Ab-

lieferungsscheinoder die Begleitadresse. »

Die Bemessungder Gebührregeltsichnach denselbenBestimmungen,
welche im Artikel 20. bezüglichder nach dem Landbestellbezirkegerich-
teten

expregenBriefpostgegenständegetroffensind.
·

«

Die ebührenfür ie expresseBestellung werden von der Be-

stimmungs-Postanstaltbezogen.

Artikel 43.

Die gemeinschaftlicheEinnahme aus dem Fahrpostverkehrwird unter die
der Einnahme Postverwaltungender HohenvertragschließsendenTheile nach bestimmtenProzent-
für die Fahr-
pvstsendungen.

sätzenvertheilt.
Zur Ermittelung des Antheils der einzelnenVerwaltungenan der Ge-

sammteinnahmewird , unter Anwendung des nachbezelchnetenTarifs und unter

Zugrundelegung der nachbezeichnetenEntfernungsstreckenzdas Porto für sämmt-
liche in den Karten mit dem Abgangsdatum des , 11., 16., 21., 26.
und letzten Tages der zwölfMonate eines Jahres emgetrageneportopflichtige
Fahrpostsendungenfür jedes Gebiet abgesondertberechnet.
.

Der für die Portoerhebung geltendeTarif wird auch bei dieser Taxirung,
Jedochmit der Maaßgabeangewandt, daß dqs Gewichtportofür Packete auf
alle Entfernungengleichmäßigvon 5 zu 5 Meilen mit dem Satze von 2 Pfen-
mgen pro Pfund fortschreitet. »

,

Als Entfernungsstreckenfür jedes einzelnePostgebietwerden die direkten
Entfernungenvom Ab angsorte bis zu demPunkte,wo die Grenzlinievon der
Route durchschnittenwird, auf welcherdie Beforderungder Sendung stattgefun-
den hat, und beziehungsweisevon diesemPunkte an bis zu dem Bestimmungs-
orte, oder dem Wieder-Ausgangspunktean der Grenze, angesehen.

Bruchmeilen werden dabei durchwegauf volle Meilen abgerundet
Beim

;

:.-—k...-«.
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Beim Zusammenrechnender Entfernungen für mehreregetrennt liegende
Gebietstheileeines und desselbenPostbe irks wird nicht jeder etwaige einzelne

Frtuclhfür sichabgerundet,vielmehrdie brundung nur einmal für die Gesammt-
ei ewirkt.

Wird beim Messenein Ortszeichenauf der Karte von der Eintheilungdes

Meßinstrumentsderglestaltberührt,daß die Theilungsliniedes Instrumentsander
dem Vermessungsnupunkte zugekehrtenSeite des Ortskreises eine Tangentebil-

det, so ist die Entfernungdieses Orts nicht mehr zu der durchdie»betreffende
TheilungsliniedargestelltenMeilenstufe, sondern zu der um eine Meile hoheren
zu rechnen.

Wird dagegen der Ortskreis von einer Theilungslinie des Instruments
durchschnitterso daß diese eine Sekante des Ortskreises bildet, so ist bei der

Entfernungsbestimmungdie durch diese Linie dargestellteEntfernungsstufeals

maaßgebendan usehen.
,

SämmtlicheTransitstreckenwerden für diejenigeVerwaltungin Berech-
Mmg gezogen, welchedas Postregal in dem betreffenden Gebietstheil ausubt.

Es macht hierbeikeinen Unterschied,ob auf solchenTransitstreckeneine Post-
anftalt bestehtoder nicht.

» . , . , »

,

Wenn dagegen die Entfernungsstreckefür ein Gebiet(direkte«Linie)eine
le einem anderen PostbezirkgehörigeEnklave durchschneidet,welchebei der wirk-
lichenBeförderungder Sendung ar nicht berührtworden ist, so wird die Strecke

durchdieseEnklave als zu der etreffendenEntfernungsstreckedes umgebenden
Gebiets gehörigangesehen.

«

»

.

.
»

Bei Sendungen, welche nur streckenweiseportofrei befordert wordensind,
Ist ein Taxfatznur zu Gunsten derjenigenVerwaltungen anzusetzen,in derenBe-

zlxketkeine Portoberechnungfür dieseSendungen zur gemeinschaftllchenElmmhme
wirklichstattgefundenhat.

» » , s,

P st
Postvorschußgebührwird fur die Verwaltung der vorschußleistenden

V an a an e e t.
, »

»

Aus degiserhältnissealler für die einzelnenPostgebietehiernachermit-
teltm Portosummenergiebt sich der Prozentsatz,mit welchemjedeVerwaltungan
der Gesammt-FahrposteinnahmeTheil zu nehmen hat.

Wenn der Transit durch das Gebiet einer Verwaltung zufolgebesonderer
Staatsverträgean eine andere Verwaltung ganz oder zum Theilohne Entgeltu erlassenist, so wird hierdurch eine Aenderung in dem Verhaltnissegegenuber
werGemeinsamkeit, wie dasselbe durch die vorstehendenFestsetzungengeregelt
orden, nichtherbeigeführt;vielmehr haben die betreffendenVerwaltungenunter-

emandek die entsprechendeAusgleichungzu bewirken.
» .

d
er Transit von Fahrpostsendungen,welche,dem inneren Verkehreineser Hohen,vertragschließendenTheile an ehören,wjrdDurchdie»vblgenBesinn-

mUUgeU Mth berührt;die darauf bezüglichenVerhaltnisseunterliegender beson-
derm Verstandigungder betheiligtenVerwaltungen.

. »

"«

. E e Verwaltungist berechtigt, eine neue Ermittelung der Prozentsatze
herbeizufuhkenzinsofernnicht durch gemeinsameVerabredungder sämmtlichen
Vertrags-Thel,lnehmerdie Befriedigung des Anspruchslder betreffendenVer-
WaltUUgauf eMem kürzerenWege zu erzielensein sollte.

B re s
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Verbleibt es bei dem Verlangen der neuen Prozentermittelung,so elten
die alten Prozentsätzenur noch bis zum Ablauf des Qnaktals, in welchem jeseg
Verlan. en zuerst den anderen Verwaltungenmitgetheiltworden ist.

vm ersten Tage des nächstfolgendenQuartals an werden diejenigen
Prozentsätzemaaßgebend,die sich nach der in Gemäßheitder vorstehendenBe-
stimmungenzu beschaffendenneuen Austaxirun der Sendun en er eben haben.

Diese Anstaxnung hat sich auf das mit demselben uarta stage be in-
nende Jahr zU erstrecken Bis die Arbeiten der Taxirungskommissionbeen igt
sind- erfolgt- VorbehaltllchspätererAusgleichung, die Vertheilungder Fahrpost-
EinnahmeVorläufignach den bis dahin gülti gewesenenProzentsätzen. .

Das Ergebnißjeder Ermittelung der Fkserozentantheilebleibt währendder

Zeit des Fortganges des Vertrageswenigstenszwei Jahre in Kraft.
Die Ermittelnng der Prozentsätzeerfolgt in allen Fällen durch eine für

diesenZweckzeitweiligzusammentretendeKommission.
Die Art der Zusammensetzung,die Zeit des Zusammentritts, der Sitz,

die Leitung- Geschäftsführungu. s. w. der Taxirungskommissionwird von den

Postverwaltungen durch besondereVerabredung festgesetzt Die Kosten werden
nach
tVitersätltniß

der Prozentnntheilegetragen, welchedie betreffendeKommission
ermit e a .

Artikel 44.

Jede Verwaltung weist die von ihren Postanstalten für die gemeinschaft-
licheRechnun erhobenen Fahrpostporto- und Fahrpost-Frankobeträgedurch Auf-
stellun en nacäwelchesichdie Rechnungsbehördender mit einander in Karten-

wechsgstehendenPostverwaltungen gegenseitigzur Prüfung und Anerkennung
zusen en.

Die ErgebnissedieserNachweisungenwerden von einer durch die anderen

Verwaltungen zu wählendenVerwaltung zusammen estellt Dieselbe hat nach
Maaßgabeder Pro entsätze,welchevon der Kommision (Artikel43.) festgestellt
sind, den wirklichen ntheil jeder Verwaltung an der Gesammt-Fahrposteinnahme
zu ermitteln und , unter Mittheilung des Rechnungsabschlussesan sämmtliche
Verwaltungen, die erforderlicheZahlungsausgleichungherbeizuführen

Ueber den Abrechnungsmodus, die Kontrole der Einnahmenachweisungen,
die Revision der Karten &c. werden zwischenden Postverwaltungen die erforder-
lichenAusführungsbestimmungenvereinbart

, ,

,

Bis dahin, daß die neue Ermittelung der Prozentsätzebeendigt»seinwird,
Ist die Abrechnungfür die Zwischenzeitvom l. Januar 1868. ab vorlausignoch
Unter Zugrundelegungdes aus dem dreijährigenZeitraum 1863——1865. hervor-
gehendenVerhältnisseszwischendem Betrage der von jeder«Verwaltungein-

gehobenenBruttoeinnahme und dem darauf entfallendenAntheilean der emein-
chaftllchenFahrposteinnahmezu Eführen,und sind demgemaßegenseitig die

entfallendenZahlun·en, vorbehaltlichder späterendefinitivenAusgeichnng,einst-
Wetlen zU celsten obald die neuen Prozentsätzefeststehen-wird für den rück-

liegendenZeitraum vom 1. Januar 1868. ab die desinitweAbrechnungaufgestellt.
Nach dem Ergebnissederselben werden die Ausgleichungenunter Berücksichtigung
der inzwischenstattgehabtenZahlungen endgültigherbeigeführt

A rt.
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Artikel 45.

Das Portv Undetwaigewährenddes Transports entstandene sonstige Abrechnung

Auslagen für unanbringlicheFahrpostsendungenträgt zunächstdiejenigeVerwal-ITEMEWFPrto
tung, nach deren Gebiet dieseSendungen zurückgekommensind· Dagegen bleibt Istuxszssss
dieser VerwaltungHerErlös aus dem Verkaufe der in den Sendungen enthal-sendungm«
tenen Gegenstandeüberlassen.

- Deckt der Erlös das Porto und die sonstigenAuslagen nicht, so steht es

der betreffendenPostverwaltungfrei , den ungedecktenBetrag, insofern derselbe
3 Thaler od»erZk Gulden SüddeutscherWährun oder 423 Gulden Oester-
reichischerWahrungübersteigt, zu liquidiren. Die Yiquidationwird von einer

anderenVerwaltungbescheinigt,und der Betrag von der gemeinschaftlichenFahrpost-
Einnahme in Abzug gebracht.

Artikel 46.

Nieder eschlagenesoder zurückgezahltesPorto wird, insofern dasselbeden« Portonieders

Betrag von T Thalern oder 51zGulden SüddeutscherWährung oder 4-;zGulden schlagmsgbei

OesterreichischerWährungübersteigt,in derselbenWeise liquidirt beziehunsweiseJahrpostsew
der betheiligtenVerwaltung erstattet, wie dies im vorhergehenden Arti el 45.

ungen"

bezüglichder ungedecktgebliebenenPortobeträgefür unanbringlicheFahrpostsen-
— dungen vorgesehenist.

Jst eine Postverwaltung durch gesetzlicheoder administrative Bestimmun-
gen ur Niederschlagun oder Rückzahlungeines Portobetrages veranlaßt,so soll
die escheinigungder iquidation in Bezug auf die Nothwendigkeitder Nieder-

schlagungnicht beanstandetwerden.
Bei Verlusten von Postsendungensoll das aufgelaufenegemeinsamePorto

nicht von dem Schuldi en eingezogen, sondern niedergeschlagen,beziehungsweise
unter der vorstehenden oraussetzung liquidirt werden. Dasselbe gilt von solchen
Sendungen, derenAnnahmeweg-nvorgekommenerBeschädigungenvom Adressaten

verweigerttwisrtd,msofern die eschädtgungüberhauptvon der Postverwaltung
zu vertre en i .

Im Falle der Veruntreuung einer Sendung hat der Schuldi e alle auf
der Sendun haftendenPorto- und Auslagebeträgeoder die dem bsenderzu
erstattenden rankobetragezu ersetzen.

Artikel 47.

Ueber Portofreiheitim gegenseitigenFahrpostverkehrgelten die nachstehen- Poktofkso
den Grundsätze: heiten bei der

1) BezüågjlichdexFahrpostsendungender Mitgliederder Regentenfamilienin
Fahrposp

den »ostgeb1etender Hohen vertragschließendenTheile verbleibt es bei
den bisherigenGrundsätzen

2) Die ewöhnlichenSchriften- und Aktensendungenin reinen Staatsdienst-
Ange egenheiten von Staats- und anderen öffentlichenBehörden des

et-
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einen Postgebietsmit solchenBehördeneines anderen sind, auch bei Be-
förderungmittelst der Fahrpost, portofrei, wenn sie in der Weise be-

schaffensind, wie es in dem Postgebiet der Ausgabe für die Berechtigung
zur Portofreiheit vorgeschriebenist. Den Staats- und anderen öffent-
lichen Behörden sind in dieser Hinsicht jene alleinsteenden Beamten,
welcheeine Behörde repräsentiren,gleichgestellt Dru fachen, welchezu
den zwischenStaats- und anderen öffentlichenBehördenstattsindenden

Verhandlungen
m reinen Staatsdienstsachen ehören,werden wie Schrif-

ten- und A tensendungenangesehen. Die erth- und Vorschußsendun-

gånchjzer
gedachtenBehördensind im gegenseitigenFahrpostverkehrporto-

p i ig.
«

3 Die Geld- und sonstigenFahr o sendungen, welche zwischenden Post-)
behördenund Postanstaltenunkersteinanderim dienstlichenVerkehr vor-

kommen, werden allseitig portofrei behandelt-wenn sie in der Weise,
wie es in dem Postgebietder Aufgabe für Postdienstsachenvorgeschrie-
ben ist, beschaffensind.

4) Fahrpostsendungenjeder Art , welche auf Grund bestehender,zwischen
Regierungenoder PostverwaltungenabgeschlossenerVerträgevollständig
portofrei von dem Aufgabe- bis zu dem Bestimmungsorte zu befördern
sind, bleiben auch fernerhin portofrei.

Artikel 48.

Dem Absender wird von der Post für den Verlust und die Beschädigung
stuvg bei der der zur Postbeförderungre· lementsmäßigeingeliefertenFahrpostgegenstände,mit
Fahrpost. Ausnahme der Briefe mit ostvorschüssenohne Werthsdeklaration.,Ersatzgeleistet.

Für einen durch verzögerteBeförderungoder BestellungdieserGegenstandeentstandenen Schaden wird nur dann Ersatz geleistet, wenn dle Sa e durch
verzögerteBeförderungoder

Bestellunguverdorbenist4oder Ihren Werth bletbend

ganz oder theilweise verloren hat. uf eine Beranderungdes Kurses oder

marktgängigenPreises wird jedochhierbei keine Rucksichtgenommen
Die Verbindlichkeitzur Ersatzleistun bleibt ausgeschlossen,wenn der Ver-

lust, die Beschädigungoder die verzögerte eförderungoder Bestellung

a) durch die eigeneFahrlässigkeitdes Absenders,oder

b) durch Krieg, oder

c) durch die unabwendbaren Fokgen
eines Naturereignjsses,oder durchdie

natürlicheBeschaffenheitdes egenstcmdesherbeigefuhrtworden ist, oder

d) aus einer, außerhalbder Postgebieteder Hohen»vertragschließendenTheile
belegenenTransportanstalt sich eret net hat, sur welcheeine der bethei-
ligten Postverwaltungen nicht dur Konvention die Ersatzleistungaus-

drücklichübernommenhat; ist jedoch in diesem Falle die Einlieferung
innerhalb eines Postgebiets der HohenvertragschließendenTheile erfolgt,
und will der Absender seineAnsprüchegegen die auswärtigeTransporb

-

an-
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anstalt geltend,machen,so hat die Postverwaltung, von welcher die.

Seilitksizng
unmittelbar dem Auslande zugeführtworden ist, ihm Beistand

zu ei en.

Wenn der Verschlußund die Emballage der zur Post gegebenenGegen-
stände bei der Aushandiung an den Empfängeräußerlichunver etztund zugleich
das Gewicht mit dem beider Einlieferung ausgemittelten übereinstimmendbe-
funden wird, so hat die Post nicht die Verpflichtung,das bei der Eröffnungan

dem angegebenenInhalte Fehlende zu vertreten. Die ohne Erinnerunglgesche-
hene Annahme einer Sendung begründetdie Vermuthung, daß bei der ushän-
digungVerschlußund Eniballage unverletzt und das Gewicht mit dem bei der
Einlieferungausgemittelten übereinstimmendgewesenist.

Jst eine Werthsdeklaration geschehen,so wird dieselbebei der Feststellung
des Betragesdes von der Post zu leistendenSchadenersatzeszum Grunde gelegt.
Wird jedochvon der Post nachgewiesen,daßder deklarirte Werth den gemeinen
Werth der Sache übersteigt,so ist nur dieser zu ersetzen.

Jst bei Packeten die Deklaration des Werths unterblieben, so wird im
Falle eines Verlustes oder einer Beschädigungder wirklich erlittene Schaden,
jedochniemals mehr als ein Thaler oder ein Gulden 45 Kreuzer Süddeutscher
Währungoder ein Gulden 50 NeukreuzerOesterreichischerWährung für jedes
Pfund der ganzen Sendung vergütet. Sendungen, welcheweni er als ein

Pfund wiegen, werden den Sendungen zum Gewicht von einem P unde gleich-
gestelltund überschießendePfundtheile für ein Pfund gerechnet.

Weitere, als die vorstehend bestimmten Entschädigungenwerden von »der
Post nicht eleistet;insbesonderefindet gegen dieselbe ein Anspruchwegen eines

durch den erlust oder die Veschädigungeiner Sendung entstandenenmittelbaren
Schadens oder entgangenenGewinnes nicht statt.

Dem Absender gegenüberliegt die ErsatzpflichtderjenigenPostverwaltung
ob, welcher die Postanstalt der Aufgabe angehört.

«

Der Anspruch auf Entschädiung an die Post erlischt mit Ablauf von

sechs Monaten, vom Tage der Ein ieferung der Sendung an gerechnet Die

Verjährungwird durch Anbringungder Reklamation bei derjenigenPostverwal-
tung unterbrochen,welcher die Postanstalt der Aufgabe angehort Ergehthierauf
ezneabschlägigeVescheidung,so beginnt vom Empfange derselbeneine neue Ver-

jahrungsfristvon sechs Monaten, welche durch eine Reklamation gegen jenen
Bescheidnicht unterbrochen wird.

"

Der Ersatzanspruchkann auch von dem Adressatenin denjenigenFällen
« erhoben»werden,in welchen der Absendernicht zu ermitteln ist, oder die Verfol-

gung seines Anspruchsdem Adressatenzuweist.
Der den Ersatz leistendenVerwaltung bleibt es überlassen,eintretenden

Falls den Regreßan diejenigeVerwaltung zu nehmen, in deren Gebiet der

Verlust oder die Beschädigungentstanden ist.
Es gilt hierfürbis zur Führungdes GegenbeweisesdiejenigePostverwal-

tung, welche die Sendung von der vorhergehendenVerwaltung unbeanstandet
übernommen hat, und weder die Ablieferungan den Adressaten,snochIauch in

Bund-»Gesetz« 1868. 15 - den
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den betreffendenFällen die unbeanstandeteUeberlieferungan die nachfolgende
Postverwaltungnachuweisen vermag.

Von der Be immung, daß mit der unbeanstandetenUebernahme die

Haftpflichtauf die übernehmendeVerwaltung Übergeht,tritt in dem Falle eine

Ausnahme ein, in welchem es sich um eine Spoliation oder Beschädigunghan-
delt, die ohne eine leicht wahrnehmbareVerletzungder Emballage oder des Ber-
schlusses,sowie ohne Herbeiführungeiner Gewichtsdifferenzverübt worden ist,
und deren Entstehung nicht hat ermittelt werden können. In diesem Falle
haben die betheiligtenVerwaltungenzu dem Schadenersatzein einem nöthigen-
falls durch SchiedsrichterspruchfestzustellendenVerhältnissebeizutragen.

Hinsichts der Sendungenmit deklarirtem Werth bis einschließlich100 Tha-
ler oder 175 Gulden SüddeutscherWährung oder 150 Gulden Oesterreichischer
Währung soll bei bloßenGewichtsdifferenen die Unterlassung der Beanstandung
nicht die Wirkunghaben,—daßdie Haftpflichtausschließlichauf die übernehmende
Postverwaltungübergeht,vielmehrsollen hinsichtsdieserSendun en bei unbean-
standeter Uebernahme die Bestimmungenim vorhergehendenAb atze als maaß-
gebend erachtet werden. Hierbei bleibt es jeder Verwaltung nach wie vor über-

lassen, auch bei Sendungen bis 100 Thaler oder 175 Gulden Süddeutscher
Währung oder 150 Gulden OesterreichifcherWährun einschließlichdie Nach-
wiegung und Feststellungder Gewichtsdifferenzenvorne men und somit die Be-
anstandungvollziehenzu lassen.

Wenn in Reklamationsfällendie betheiligtenVerwaltungen sich darüber
nicht eini en , ob den ermittelten Umständennach angenommen werdenkönne,
daß die eschädigungoder der Abgang stattgehabt, während sich die Sendung
in den

Händen
der Post befunden, dem Reklamanten also überhauptein Ersatz

zu gewä ren sei, oder darüber,ob und in welchemMaaße die eine oder die an-

dere Postverwaltung den Ersatz zu leisten, beziehungsweisedazubeizutra en habe,«
so kann auf eine schiedsrichterlicheEntscheidung provozirt werden. iese hat
sichzunächst,sofern auch dieser Punkt noch streitig, darauf zu beziehen,ob im
konkreten Falle dem Reklamanten überhauptein rsatz zu gewährensei, sodann
aber auch darauf, welche von den betheiligtenVerwaltungenund mit welchen
Beträgen sie u dem zu gewährendenErsatz beizutra»en habe. »

Das chiedsgerichtwird in einem solchen Fallein der Weise gebildet,
daß aus der Zahl der unbetheiligtenVerwaltungen eine durch das Loos zur
Ausübungdes Schiedsrichteramtsgewähltwird. Die Ziehung des Looses wird
für jedes Jahr durch eine bestimmte Verwaltung bewirkt ,« es wechseln hierbei
dieverschiedenenVerwaltungennach der alphabetischenReihenfolgeab. Jst nur
eer Verwaltung unbetheiligt,so übt diese das Schiedsrichteramtaus·

»
In Fällen jedoch, wo es sich um einen Ersatzbetragbis JZOThaler oder

3F)»Gulde·nSüddeutscherWährung oder 30 Gulden OesterreichischerWährung
emlchlkeßllchhandelt und wo die Verwaltungendes Aufgabe-«und Bestimmungs-
orts einverstandensind, daß eine gemeinschaftlicheErsgtzlktstuygerfol en soll,
findet»emeBerufungan ein Schiedsgerichtnicht statt, und ist die EntscFädigung
Vontsammtkchm beim Transport betheiligten Verwaltungen zu gleichenTheilen
zu ragen.

«

IV.
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IV. Verhältnissezu auswärtigenPostgebieten

Artikel 49.

,

Die Behandlun der Sendungen im Verkehr mit auswärtigenPostgebietenPostverträgei
richtetsich nachden 5Ztostverträgenmit den betreffendenfremden Regierungen,

bezhiehungsweisenach den Uebereinkünftenmit auswärtigenTransport-Unter-
ne mun en.

eim Abschlue solcherVerträge wird die den Vertrag mit dem Aus-
lande verhandelnde egierung dahinVorsorge treffen, daß die Erleichterungen,
welchedemPostverkehr ihres Ge iets mit dem betreffendenAuslande zu Theil
werden,in gleicherWeise und unter denselbenBedin ungen auch auf den durch
ihre Postenstückweisevermittelten Korrespondenzverehr der anderen an dem

gegenwärtigenVertrage betheiligtenPostgebietemit dem betreffendenAuslande
zur Anwendung gelangen.

Artikel 50.

Soweit die Postverträgeoder Uebereinkünftemit auswärtigenRegierun en Behandlung
oder Verwaltungen besondereBestimmungen nicht enthalten, treten für die e- derSeUdUnng

handlung der Sendungen die in dem ge enwärtigenVertrage bezüglichdes

Wechselverkehrsgetroffenen Festsetzungenin«LAnwendung
Die vom· Auslande mit der Briefposteingehendenund ihrer Natur nach

zur Weiterbeförderungmit der«Briefpofk eeigneteniSenduiigensind, insofern die

Vorschriftenüberdie zollamtlicheBehand ung nicht entgegenstehen,ohne Unter-

schieddes Gewichts mit der Vriefpost weiterzubefördern,und sowohlhinsichtlich

geEaTdaxlijrung
als auch in Betreff des Portobezuges als Briefpostsendungenzu

e n e .

—

Artikel 51.

Der Portobezug die Briefpostsendungenregelt sichnachMaaßgabedes Poktobezug
Artikels 23. in der Weise, daßdiejenige oftanstalt an der Grenze, wohin die bei der Brief-

Briefpostsendungenvom Auslandeunmittel jar gelangen, in das Verhältnißeines post«
.

Aufgabeamts,und diejenige,wo sie auszutreten haben, in das Verhältnißeines

Abgabeamtstritt.
«

;

Dem entsprechendwird bei dem Zeitungsverkehxmit dem Auslande die

betreffendeGrenzpostanstaltals Verlags- beziehungsweiseAbgabeort angesehen,
und danachdie halbscheidlicheTheilung der Zeitungsprovisionbewirkt.

Artikel 52.

Für die Taxirung der Fahrpostsendunen wird in der Richtung"vom Taxikung vkk

Auslande daslenigePostgedletxwelchem die äcndungenunmittelbar vom Aus-Fahrpostseu-
lande Uthexhals Postgebietdes Aufgabeorts, in der Richtung nach dem Aus-du"9e"«
lande asjenigePostgebiet,von welchem die Sendung unmittelbar an das Aus-
land ausgeliefertwird , als Postgebietdes Bestimmungsortsangesehen Das

15s
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gemeinschaftlichePorto wird nach Maaßgabe derselben Sätze, wie für den
Wechselverkehr,unter Zugrundelegungder Entfernungenvon, beziehungsweisebis

zu den Taxquadraten berechnet, in welchendie besonderszu bezeichnendenGrenz-
punkte belegensind.
Für Postvorschußsendungenvom Auslande ist, wenn in dem fremden

Aufgabebezirkeine Vorschußgebührbereits in Ansatzgekommenist eine solchenicht
wettet zu berechnen. Werden Sendungen mit wirklichen- ostvorschüssenin
solchen Orten des Auslandes

ausgeliefert,
in welchen eine Fahrpostanstalt der

Hohen vertragschließendenTheile esteht, so wird die Postvorschußgebührnach
denBestimmungen des Artikels 38. zur gemeinschaftlichenEinnahme berechnet.
Fur Sendungen vom Auslande mit solchenAusla en, welchenicht in wirklichen
Postvorschüssen,sondernin fremden Transport e ühren,Porto, Verpackungs-
und Signaturgebuhren,Zollbeträ en und ähnlichenAuslagen bestehen, kommt
eine Vorschußgebührüberhauptnicht in Ansatz.

Artikel 53.

Das Porto für die Fahrpostsendungen(Artikel 33.) gehört zur gemein-

wie solchesim Artikel 43. ezüglichder Fahrpostsendungendes Wechselverkehrs
festgesetztIst.

Artikel 54.

Die Hohen vertragschließendenTheile räumen sichgegenseitiginsoweit das
Recht ein , die Briefpostsendungenim Verkehr mit dem Auslande über ihre
Gebiete im geschlossenenTranstt zu führen, als diese Berechtigung nach den

gegenwärtigobwaltenden Verhältnissenbereits bisher bestand.
Die Regelung der dafür künftigzu entrichtendenTransitver ütungenist

Gegenstand der Vereinbarungenzwischenden betheiligtenPostverwa tungen.

b hDtieEinräumungweiterer Transitrechte bleibt besondererVerständigung
vor e a en.

V. Schlußbestimmungen

Artikel 55.
,

Die Ratifikationen des gegenwärtigenVertrages sollen innerhalbdrei
und Dauer des Wochen erfol en.
Vertrages

»

Der ertrag tritt mit dem 1. Jgnuar 1868. in Wirksamkeit Derselbe
Ist von Jahr zu Jahr kündbar. Die Kundigung kann nur zum 1. Juli jeden
Jahres erfolgen, dergestalt, daß der Vertrag demnächstnoch bis u1k«Juni des
nåchstfolgendenJahres in Kraft bleibt.

Der»Postoereinsvertragvom 18. August 1860. tritt mit Ablauf dieses
Jahres autzerWirksamkeitZu demselbenTexminekommen die Separat-Post-
verträgezwischenden einzelnenTheilnehmerndes gegenwärtigenVertragesinsoweit

M
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in Wegfall, als deren Be "mmungenmit dem Inhalt des gegenwärtigenVer-

tskages,sowie des daran eziZlichenReglements und der Ausführungs-Jnstruk-
tton nicht vereinbar sind. iese Festsetzungfindet auch Anwendungauf die

Separat-Postverträge,welche bisher zwischenlden zum NorddeutschenBunde

gehörigennichtpreußtschenStaatsgebietenund dem KaiserthumOesterreichbestanden
a en.

Zu Urkund dessenhaben die Bevollmächtigtenden gegenwärtigenVertrag
unterschriebenund besiegelt.

·

So geschehenzu Berlin am drei und zwanzigstenNovember Eintausend
achthundertund siebenund sechszig.

Richard v. Philipsborn Heinrich Stephan. Adolf Heldberg
(L s.) (L. s.) (L. s.)

Michael v. Suttner. Joseph Baumann. v. Spitzemberg.
(L. s.) (L. s.)

.

(L. s.)

August Hofacker. Hermann Zimmer. Franz PilhaL
(L—s·) (L. s.)

»

(L. s.)

Die RatisikationssUrkundendes vorstehendenVertrages sind zu Berlin
ausgewechseltworden.

Schluß-



..-.94-..

Schluß-Protokoll
zudem

Postvertragezwischendem NorddeutschenBunde , Bayern, Würt-

temberg und Baden einerseits und Oesterreichandererseits

BerhandeltBerlin, den 23. November 1867.

Die Unterzeichnetenversammeltensichheute, um den in VollmachtihrerHohen
Kommittenten vereinbarten Postvertrag nach vorangegan ener- gemeinschaftlicher
Durchlesunsgzu unterzeichnen, bei welcherGelegenheitno o gendePerabredungen
und Erklärungenin das gegenwärtigeSchluß-Protoko niedergelegtwurden:

1· Zu Akkij 1« a) Da die Ausübung des Postregals in den zum NorddeutschenBunde nicht
des Vertrages ehörigenGebietstheilen des GroßherzogthumsHessen der Königlich

ZJreußischenStaatsregierung zusteht, so sollen für den Postverkehrmit

diesen Gebietstheilen dieselben Bestimmungen in Anwendung kommen,
nach welchender Postverkehrmit dem NorddeutschenBunde geregeltwird.

b) Da die Ausübung des

ZJostregals
in dem FürstenthumLiechtensteinder

KaiserlichKöniglichOe erreichischenStaatsregierunglæzustjeht»so sollen
für den Postvertehr mit dem FürstenthumLiechtensteindieselbenBestim-
mungen in Anwendungkommen , nach welchender Postverkehrmit dem
KaiserthumOesterreichgeregeltwird.

"11.8u Akti. Jn Berücksichtigungdes Umstand-es,daß das Staatspostwesenim Groß-
sei 10. des Ver- herzogthumLuxemburgsich»auf den Betrieb der Fahrpostnicht erstreckt, ist man

tragen damit einverstanden, daßfür den Verkehr aus dem Gebietedes Großherzogthums
nach den Gebieten der kontrahirendenStaaten portopflichtigeBriefe (Akten und
ähnlicheSchriftensendungen)bis zum Gewicht ·von 1 Pfund einschließliund
portofreie derartige Sendungen bis zum Gewicht von 4 Pfund einschießlich
zugelassenwerden. i

m» Zu Arti,
» Die in den Artikeln 11. ,15. 16. und 17. vereinbartenPokto- und Ge-

k2111.,15.,16.buhrensiitze»werden auch auf die Korrespondenzmit den KaiserlichKöniglich
Und17«desVss·Oestetlelchtschm,Postanstaltenin der Europmschenund AsiatischenTürkei , in den
Wes- Donaufürstenthümern,in Serbien und Egypten, sowie mit denjenigenLändern,

wohindie Korrespondenzdurchdie gedachtenPostanstaltenvermittelt wird (China,
O -
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Ostindien,Australienu. s. w.), aus edehnt. Diesen Porto- und Gebührensätzen

Erittnoch das für die außerosterreichischeBeförderungsstreckesich ergebendePorto
inzu.

» »Dieim Artikel 26. erwähntePortofreiheit der Korrespondenzsämmtlichernd Zu Akti-

Mitgliederder Regentenfamilienin den Gebieten der vertragschließendenTheileke126- des Ver-

bestehtsich UUV auf die Korrespondenzder Betheiligten unter sich. trages»

« » DenMitgliedernder Regentenfamilienwerden in Beziehungauf die Vor-to-
freiheitdieMitglieder des FürstlichThurn und TaxisschenHauses gleichgestellt.
JU Bezlthng auf die Portofreiheit der FürstlichThurn und TaxisschenVer-

waltungsstellen,und der solcheVerwaltungsstellenrepräsentirendenalleinstehendeii
Veamteni verbleibt es bei den durchdie bestehendenSpezialübereinkommenbegrün-
deten Verhältnissen.

»

Die Fahrpostsendunen wischen den ohenzollernschenLanden und dem V— Zu Arti-

Geblet desNorddeutschen undzessollen in Abzsichtauf die posttechnischeBehand- NUMBE-

lUU·, die Gemeinschaftlichkeitder Fahrposteinnahmenund den Modus der Ver- th

Kinnderselbenlediglich wie solcheSendungenangesehenwerden , welchedem

echseverkehr der Hohen vertragschließenden«heil.eangehören.
« Bezüglichder übrigenFälle des Transits interner Fahrpostsendungendurch

ein anderes Gebiet werden , nach Lage der lokalen Verhältnisseauf den einzelnen
hierbei in Betracht kommenden Routen, besondereVerständigunen zwischenden

betheiligtenVerwaltungengetroffen werden. Wo solcheVerstän igungen bereits

bestehen,soll es dabei bis auf Weiteres und vorbehaltlich der Revision der

desfallsigenVerhältnissesein Bewenden behalten.

a) Bezüglichder Fahrpost-Portofreiheit der Mitglieder des FürstlichThurn v1. Zu Arti.

und TaxisschenHauses verbleibt es bei den bisherigen Grundsätzenkel47«desVer-

Zinsschts
der Fahrpost-Portofreiheitder FürstlichThurn und Taxisschentmssss

erwaltungsstellen,und der solcheVerwaltungsstellenrepräsentirenden
alleinstehendenBeamten, find die durch die bestehendenSpezial-Ueber-
einkommen begründetenVerhältnissemaaßgebend.

b) Die Postverwaltungender Hohen vertragschließendenTheile werden von

den im Punkt 4. des Artikels 47. erwähntenbesonderenVerträgenein-

ander Mittheilung machen.

c) Die KaiserlichKöniglichOesterreichischePostverwaltungerklärt sich damit

einverstanden, daß der gesammte amtliche Schriftwechselin den gemein-
schaftlichenZollangelegenheitenzwischenden Behordenund Beamten der

Zollvereinsstaatenportofrei befördertwird , soweitdabei die gemeinschaft-
llche Einnahme an Fahrpostportoin Betracht kommt.

»
Rücksichtlichder für die bestehendengeschlossenen·Transtte zu entrichtendenvn. Zu Akti-

Vergutun en verbleibt es bis zur anderweiten Verständigungzwischenden bethei-kec54.desVek-
ligten Po verwaltungen bei den gegenwärtigenSätzen tragt-s

Die sämmtlichenBevollmächtigtenertheilensichStgegenseitig
die Zusicherung,v111. Zu Akti-

daß ihre HohetlRegierungenmit der Ratisikationdes ertrages zugleichauch die TäöjdesVers
(

ge.
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im gegenwärtigenProtokoll enthaltenenVerabredungen,ohne weitere förmliche
Ratisikation derselben, als genehmigt ansehen und aufrechthältenwerden.

Die Ratisikation des Vertrages für den NorddeutschenBund erfolgt durch
dessenPräsidium

Es wird allseitig eine solcheForm der «Ratifikationgewähltwerden, wodurch
der Gegenstandder letzteren, ohne vollständigeEinrückungder Vertrags-Artikel,
hinlänglichgenau bezeichnetwird.

Die Auswechselungder Ratisikationssllrkundenwird in Berlin bewirkt
werden.

Hiernächstwurde von sämmtlichenHerrenBevollmächtiten die Unterzeich-
nung des Vertrages und des Schluß-Protoolls m 1e fünf Aus ertigungenbewirkt.

Geschehenwie oben.

v.Philipsborn. Stephan. Heldberg v.Suttner. Baumann.

v.Spitzemberg. Hofacker. Zimmer. PilhaL

(Nt. 86.)
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(NI’«86-) Vertrag zwischendem Norddeutschen Bunde und dem KaiserthumOesterreich,
betreffend die geschlossenenPosttrausite. Vom 30. November 1867.

AufGrund des Artikels 54. des unterm 23. November 1867. zu Berlin ab-
eschlossenenPostvertrageszwischendem NorddeutschenBunde, Bayern, Württem-
erg, Baden und dem KaiserthumOesterreich, welcheralso lautet:

»Artikel 54. Die Hohen vertragschließendenTheile räumen
sich gegenseitigin so weit das Recht ein, die Briefpostsendungenim

Verkehrmit dem Auslande über ihre Gebiete im geschlossenenTransit
zu führen, als diese Berechtigung nach den gegenwärtigobwaltenden
Verhältnissenbereits bisher bestand.
»Die Regelung der dafür künftig zu entrichtenden Transit-

vergütungenist Gegenstandder Vereinbarung zwischenden betheiligten
Postverwaltungen

»
»Die Einräumungweiterer Transitrechte bleibt besondererVer-

ständigungvorbehalten.«

haben die unterzeichnetenBevollmächtigtendes Präsidiums des Norddeutschen
Bundes und »derKaiserlichKöniglichOesterreichischenStaatsregierung die nach-
stehendenArtikel,vorbehaltlichderRatifikation, vereinbart.

Artikel 1.

Der NorddeutscheBund räumt der Kaiserlich KöniglichOesterreiehischen
Regierungdas Recht ein , geschlosseneBriefpacketenach und von

Frankreich,
Großbritannienund Jrland, und dessenaußereuropäischenBesitzungen,
Rußland,und
den VereinigtenStaaten von Nordamerika und deren Besitzungen

im Transit durch das NorddeutschePostgebiet auf allen dazu geeignetenPost-
routen desselbenzu versendenbeziehungsweisezu empfangen.

Artikel 2.

Die KaiserlichKöniglichOesterreichischeRegierung räumt deinNord-
«

deutschenBunde das Recht ein , geschlosseneBriefpacketenach und von

Italien,
RUßlandund
dem OsmanischenKaiserreichnebst den der Suzeränetätder hohen

forte unterworfenen BasallenstaatenUnd Nebenländern

im Transit durchdas Oesterreichischeost ebiet auf allen dazu eei neten Post-
kouten desselbenzu versenden beziehungsweisezu empfangen-

g g

Vuudcs-Gesetzbt. 1868. 16 Akk-
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Artikel 3.

Die Briefpacketekönnen entweder mit der betreffendenLandes-Postverwa1tung
eines jeden der im Artikel 1. und im Artikel 2. bezeichnetenGebiete gewechselt
Werden- oder es kann in denjenigenFällen, wo die transitbenutzendeVerwaltung
in einzelnender gedachtenGebiete eigenePostanstalten oder Agenturenunterhält
oder unterhalten würde, der Austausch der geschlossenenBriefpacketeauch mit

diesen Postanstalten oder Agenturen stattfinden. Die Briefpacketenach und von

Alexandrienkönnen außermit der dortigen Landes-Postvekwa1tungoder der

dortigen eigenen Postanstalt, auch mit anderen dortigen Postanstalten fremder
Regierungengewechseltwerden.

Artikel 4.

Die Briefpacketekönnen benutztwerden zur VerfendungderjenigenBrief-
postgegenstände,

1) Welche bei einer Postanstalt (Agentur) der den Transit benutzenden

sJchdstvfrwaltungaufgeliefert,oder nach einer solchenPostanstalt bestimmt
in , owie

2) welcheden unter 1. gedachtenPostanstalten zur Weiterbeförderungvon

andgrenPostverwaltungen oder Transportunternehmungenzugeführt
wer en.

Doch dürfendie vorstehenderwähntenBriefpacketenicht zur Durchführung
geschlossenerBriefpacketedritter Staaten benutztwerden.

Wenn ein dritter Staat für sicheinen selbstständigengeschlossenenTranfit,
bei welchem beide Gebiete der Hohen vertragschließendenTheile berUhrt werden,
in Anspruch nehmen sollte, so werden die Postverwaltungdes Norddeutfchen
Bundes und die Postverwaltung von Oesterreichüber die dem dritten Staate
zu stellendenBedingungen gemeinsamins Benehmen treten. » «

Sofern über den Transit in beiden Richtungen eine Verstandiung lhierbeinicht erzielt werden sollte, darf diejenigePostverwaltung,welcherna Arti el öl.
des Postvertragesvom 23. November 1867. das Eingangsporto für die Brief-
p»ostgegenständezusteht, den Transit in der betreffenden einen Richtung nach
eigenem Ermessengewähren.

Artikel 5.

»

Die transitbenutzendeVerwaltung hat an dietransitleistendeVerwaltungfürdie Durchführungder geschlossenenBriefpacketedie nachstehendenVergutungen,so-

wohltbezzitglichder Richtunghinwärts,als auch bezuglichder Richtung herwäkts,
zu en ri en:

fijr die Briefe: 1 Sgr. oder 5 Nkr. pro ZolllothNettogewicht,«
lUr die DrUcksachenund Waarenprobem 3 Sgr. oder 15 Nkr. pro

ZollpfundNettogewicht.
Für Postanweilungewsowiethr die portofreie Korresponden und für

zurückgesanthxUachgesandteoder UUUchtIgfpedirteVriefe ist eine Tran itvergütung
nicht zu entrichten.

Z
.
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Zeitun en unterliegen,im Falle dieselbenunter Band zur Versendungge-
langen-der g elchenVergütungwie Drucksachen.Werden sieaber im Abonnements-
we e bezogen, so wird die nach Artikel 28. des Postvertrages vom 23. November
18 7. zu erhebendeZeitungsprovisionzwischenden beiden Verwaltungenhalb-
scheidlichgetheilt. -

Artikel 6.

·

dle Beförderungder Briefpackete auf den Postrouten, welche die
bekdeksetllgenPostverwaltungenaußerhalbihrer Gebiete , sei es zu Lande oder
auf Wassekstkaßemunterhalten, hat die transitbenutzendeVerwaltung an die

tkansitceistendeVerwaltungals TransitvergütungdieselbenPortosätzezu entrichten,Welche ka die eigeneKorrespondenzder letztgenanntenVerwaltung auf den inRede stehendenRouten jeweilig in Anwendung kommen. Demgemäßhat die

Zezålslelmg
Im Grundsatzfür jede einzelneRate der Briefe, Drucksachenu. s. w.

o gen.
Dies soll indeßni t auss lie en , daß zum Zweck der Erleichterung der

Abrechnungdie beiderseitignPostcölernsaltungensichauf der eben gedachtenGrund-
lage»abereine Normirung der VergütungssätzenachMaaßgabeeines bestimmten
Gewichtsquantumsin den einzelnen Fällen verständigen, zu welchemVehufe
geeignete Spezialermittelungenüber das Durchschnittsverhältnißder Ratenzahl
zu dem Gewichtsquantumanzustellensein würden.

Artikel 7.

Jede der kontrahirenden Verwaltungen wird auf ihren territorialen Und-
exterritorialenRouten die geschlossenenVriefpacketeder anderen Verwaltungmit

derselbenSchnelligkeitund Sorgfalt befördernund behandelnlassen, wie ihre
eigenen Korrespondenzen

Artikel 8.

»

Die Abrechnungüber die nach Artikel 5. und 6. zu zählendenTransa-
vergutungen soll vierteljährlichauf Grund besonderer den ·Briefpacketenbeizu-
gebenderTransitdeklarationen,oder auf Grund der Originalbriefkartenbeziehungs-
Welseder Attestkartenerfolgen, in welchendie entsprechendenVormerkungenSeitens
der abfertigendenStelle niederzuschreibenund Seitens der empfangendenStelle
zU kontrolirensind.

Artikel 9.

stattfinåInleRatifikationdes gegenwärtigenVertrages soll innerhalbdrei Wochen

Sie kann mit der Ratisikation des Vertrages vom 23. November 1867.
zUlammeUgefaßtwerden, oder auch von dieser getrennterfolgen.

Der gegenwärti e Vertrag tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirksamkeit
Und soll Von gleicherBauersein, wie der Postvertrag vom 23. November 1867.,
dergestalt-,daß nur eine Kündigungdes letzterenüberhauptdas Aufhören des

gegenwärtigenVertragesherbeiführenkann.
8-

u
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Zu Urkund dessenhaben die Bevollmächtigtenden gegenwärtigenVertrag
in doppelterAusfertigung unterschriebenund besiegelt.

So geschehenzu Berlin, am dreißigstenNovember Eintausend achthun-
dert und siebenund sechszig.

Für den NorddeutschenBund:

Richard v. Philipsborn. Heinrich Stephan. Adolph Heldberg
(L. s.) (L. s.) (L. s.)

Für die KaiserlichKoniglichOesterreichischeRegierung:
Franz Pilhal

(L. s.)

Die Ratifikations-Urkundendes vorstehendenVertrages sind zu Berlin

ausgewechseltworden.
sw-—

—————--—--———s--—-s--

(Nr. 87.) Bekanntmachung, betreffend die Ernennung von» Bevollmächtigtenzum Bundes-

O
rathe des Deutschen Zollvereins. Vom 15. April 1868.

äuVerfolg der Bekanntmachungvom 28. Februar d. J. (Bun-des-Gesetzbl.
. 14.) wird hiermit zur öffentlichenKenntnißgebracht, daß auf Grund des

Artikels 8. §§. 1. und 2. des Vertrages zwischendem NorddeutschenBunde,
Bayern, Württemberg,Baden und Hessen vom 8. Juli 1867. noch ferner zu
Bevollmächtigtenzum Bundesrathe des DeutschenZollvereins ernannt worden sind:

von Seiner Majestät dem Ksbnige von Württemberg:
der Staatsminister Freiherr v. Linden;»

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzogs Von Mecklen-

burg-Schwerin:
der Ministerialrath Dr. Dippe.

Berlin, den 15. April 1868.

Der Vorsitzendedes Bundesrathes des DeutschenZollvereins.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzler5.

Berlin, gedruckt in der KöniglichenGeheimenObersvabUchdruckerei
(R. v; Decker).


